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Nein zur Todesstrafe

Die Schweiz hat in ihrem Strafrecht auf die Todesstrafe verzichtet.
Seitdem sie 1987 das 6. Zusatzprotokoll der europäischen Menschenrechts-
konvention ratifiziert hat, kann sie diese Strafe in Friedenszeiten auch nicht
mehr unmittelbar einführen. Wir freuen uns über diese Entwicklung und se-
hen in ihr ein Zeichen für die überall auf der Welt wachsende Aufmerksam-
keit, welche dem Schutz des Lebens und der Menschenwürde zuteil wird.
Damit gehört die Schweiz zu jenen 80 Ländern, welche in der Gesetzgebung
oder zumindest in der Praxis auf die Todesstrafe verzichtet haben.

Wie in vielen anderen Ländern ist aber auch in der Schweiz die Todes-
strafe noch Bestandteil von Ausnahmebestimmungen, welche in Kriegszei-
ten angewendet werden können. Die Diskussion um die Todesstrafe ist zu-
dem nie beendet. Erst vor kurzem waren wieder Stimmen zu hören, welche
die Aufnahme dieser höchsten Strafe ins schweizerische Strafgesetzbuch
verlangten. Und gross ist auch heute noch die Zahl der Menschen, welche
durch die Todesstrafe sterben müssen. Denn die Mehrheit der Staaten hat sie
bis heute beibehalten und wendet sie noch immer an.

Es ist daher angebracht, dass diese Problematik im Rahmen der kirch-
liehen Aktion zum Menschenrechtstag aufgegriffen wird. Denn als Christen
haben wir die Botschaft der Erlösung und des Lebens zu verkündigen. Da
jedes menschliche Wesen nach Gottes Bildnis geschaffen wurde, besitzt es in
sich selbst einen Wert. Gottes Gerechtigkeit gründet auf der Liebe und rela-
tiviert jedes von Menschen gefällte Urteil. Durch Christi Tod und Auferste-
hung wurde das Heil allen Menschen voraussetzungslos gewährt, ungeach-
tet ihrer Fehler oder Verdienste.

Die Todesstrafe entzieht überdies den in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte gewährleisteten Rechten jede Grundlage, insofern sie
die Tötung von Menschen ausserhalb der legitimen Verteidigung ermög-licht. Es sollte aber kein Mittel, welches den Menschenrechten widerspricht,
zur Verteidigung der sozialen Ordnung angewandt werden. Denn dies be-
deutete die Verleugnung der Werte selbst, um derentwillen die Gesellschaft
geschützt zu werden verdient.

An der Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel haben
wir uns im Geiste von Pfingsten verpflichtet, gegen jegliche Verletzung der
Menschenrechte anzukämpfen und das menschliche Leben zu schützen, be-
sonders dann, wenn es am stärksten gefährdet ist. Entsprechend haben wir
«unter allen Umständen» die Anwendung der Folter und der Todesstrafe
verworfen.

Nun haben wir Gelegenheit, vereint im gemeinsamen Glauben an
Christus, dieser Verpflichtung Folge zu leisten. Wir laden Sie deshalb ein,
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bei einem Gottesdienst im Advent die Unterlagen, die an alle katholischen,
reformierten und christkatholischen Pfarreien und Kirchgemeinden in der
Schweiz gerichtet sind, zu berücksichtigen.

Der Präsident des Vorstandes
des Schweizerischen Evangeli-
sehen Kirchenbundes:
Ffei/incA Rt/ste/Ro/z

Der Präsident der Schweizer
Bischofskonferenz:
+ /ose/?/? Ctwcfo///

Der Bischof der christ-
katholischen Kirche der
Schweiz:

+ Gerny

Theologie

Die Todesstrafe:
eine ethisch-theologische Stellungnahme
Wenn man vor einem Publikum von

Christen* und erst recht vor militanten
Gegnern und Gegnerinnen der Folter über
die Todesstrafe sprechen soll, glaubt man
zuerst, die Sachlage sei völlig klar und brau-
che nicht weiter problematisiert zu werden.
Es scheint völlig selbstverständlich, dass,

wenn man doch alle Formen der Folter und

gesetzwidriger Haft bekämpft, man auch

gegen die moralische Berechtigung der

Todesstrafe eintritt.
Ich behaupte nun, dass ich an diesen

Automatismus nicht glaube. Natürlich be-

sitze ich keine Statistiken über die Meinun-
gen von Mitgliedern christlicher Gruppie-
rungen, aber die Resultate allgemeiner de-

moskopischer Untersuchungen zeigen deut-
lieh genug, dass der religiöse Faktor, wenn
er die Meinung nicht gege« die Todesstrafe
beeinflusst, manchmal fast eine Stellung-
nähme/wr die Todesstrafe verstärkt. ' Diese

Spannung zwischen vorausgesetzten ethi-
sehen Idealen und effektiver Haltung einer

Bevölkerung, die sich «christlich» nennt,
entsteht nicht nur aus sozialen Ursachen
und/oder Vorurteilen. Theologische Leh-

Die Existenz von zum Tode führenden
Strafen ist bei einer grossen Zahl von Völ-
kern und Zivilisationen bezeugt. Diese Tat-
sache gibt dem Phänomen, das man etwas

übereilt «Todesstrafe» nennt, einen An-
schein von fast automatischer Evidenz.
Letztere ist erst seit der Aufklärung in der

europäischen Gesellschaft in Frage gestellt
worden.

Man muss aber zwischen der rechtlichen
Institution der Todesstrafe und anderen

tödlichen Sanktionen, wie sie in prähistori-
sehen Gesellschaften vorhanden sind und

ren, theologische und konfessionelle Tradi-
tionen, wie sie sich während der 2000jähri-

gen Geschichte des Christentums entwickelt

haben, spielen in der Entstehung und Ver-

festigung von Meinungen und Stellungnah-
men eine Rolle, die man nicht unterschät-

zen darf. Die Geschichte christlicher Ethik
ist voll von zwiespältigen Fakten, ja sogar
Widersprüchen, die auf eine Reihe von sehr

komplexen Ursachen zurückzuführen sind.

All dies macht es notwendig, zuerst
die historischen Grundelemente zu rekon-

struieren, die unsere Einstellung zur Todes-
strafe noch heute beeinflussen.

Zum zweiten müssen wir versuchen, die

Argumente, welche immer wieder vorge-
bracht werden, um diese Strafe entweder zu

verteidigen oder abzulehnen, zu systemati-
sieren.

In einem dritten Teil, nachdem wir uns
deutlich gegen die moralische Berechtigung
der Todesstrafe ausgesprochen haben, wer-
den die Elemente einer die Todesstrafe ab-
lehnenden Praxis im kollektiven Denken
und in der Rechtspraxis skizziert.

von den Ethnologen als «RacAe» bezeichnet

werden, unterscheiden." Jenseits aller Un-
terschiede geographischer und kultureller
Art zwischen verschiedenen Völkern und
Stämmen bildet die Institution der Blut-
räche einen gemeinsamen Faktor, der die

prähistorischen Gesellschaften von den Ge-

Seilschaften mit einem geschriebenen Straf-
recht abhebt.

Die RARracAe wird hauptsächlich an

Männern und Frauen ausserhalb des eige-

nen Familienverbandes (Clans) ausgeübt.
Innerhalb der Familie oder des sozialen

Verbandes findet man kaum je die Blut-
räche. Andererseits trifft sie aber, wenn es

sich nicht anders vermeiden lässt, auch «un-
schuldige» Glieder des feindlichen Clans.
Die Blutrache wird als eine heilige Pflicht
verstanden, durch welche man den Zorn der
Götter und der Schutzgeister besänftigt
oder das vergossene Blut sühnt. Wegen die-

ser Grundmotivation scheint es mir falsch,
hier von einer Sfra/e durch den Tod zu
reden. Strafe hat spezifische Eigenschaften,
welche erst mit einem Entwicklungsprozess
im rechtlichen Denken innerhalb des Clans
in Erscheinung treten.

Das Strafrecht tritt erst mit dem Beginn
der Delegation der richterlichen Gewalt auf
stabile, persönliche Instanzen in Erschei-

nung. Diese richten öffentlich, nach einem
zunehmend gleichen, geregelten Verfahren.
Langsam entsteht so der Rrozess, das heisst

ein Verfahren mit zum vornherein bestimm-
ten Rollen zur Erreichung einer Entschei-

dung. So wird die Kasuistik immer feiner,
für besondere Fälle werden Ausnahmen
vorgesehen, welche, wiewohl manchmal
erst implizit, das Bewusstsein /teraowA'cAer

Lmw/wortimg voraussetzen.'
Diese Entwicklung scheint mir vom

Standpunkt der Ethik her gesehen entschei-

dend und in der Geschichte der Menschheit
nicht mehr rückgängig zu machen. Diese

Entwicklung ist auch in dem privilegierten
Zeugnis, welches wir als Gläubige die

gascA/cA/e nennen, das heisst in den Schrif-
ten der Bibel, vorhanden. Wir wollen also

* Diesem Text liegt ein in Neuenburg am 9.

Mai 1987, anlässlich der Generalversammlung
der ACAT Schweiz, gehaltener Vortrag zu-
gründe.

' Vgl. in dieser Hinsicht einige soziologische
Untersuchungen: P. Corbetta, A. Parisi, L'opi-
nione pubblica italiana di fronte alla pena di
morte, in: II Mulino 32 (1983) No. 1, 87-110; Th.
Sellin, Les débats concernant l'abolition de la

peine capitale. Une rétrospective, in: Déviance et
société 5 (1981) 97-112; S. Egon, Die Einstellung
zur Todesstrafe. Die Bedeutung von schichtspezi-
fischer Sozialisation und von Persönlichkeits-
merkmalen, in: Z.f.g.S. 27 (1977) 1, 1046-1067.

' Zum Letztgenannten vgl. vor allem die von
Raymond Verdier unter dem Titel La vengeance.
Etudes d'ethnologie, d'histoire et de philosophie,
Paris (Cujas) 1980-1984, 4 Bde., herausgegebene
Studienfolge.

' Zur ethischen Interpretation des Entvvick-
lungsprozesses des Rechts vgl. K. Eder, Die Ent-
stehung staatlich organisierter Gesellschaften,
Frankfurt (Suhrkamp) 1976; E. Tugendhat, Zur
Entwicklung von moralischen Begründungs-
strukturen im modernen Recht, in: ARSP, Bei-
heft NF 14 (1980) 1-20; U. Wesel, Frühformen
des Rechts in vorstaatlichen Gesellschaften,
Frankfurt (Suhrkamp) 1985, und den Sammel-
band Entstehung und Wandel rechtlicher Tradi-
tionen, Freiburg i. Br. (Alber) 1980.

1. Ethnologisch-juristische Phänomenologie
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unsere Aufmerksamkeit auf diese Schriften
richten, um darin die Existenz von verschie-
denen Traditionen und sich kreuzenden Ge-

2. Die biblischen Zeugnisse

Ein objektives Studium der biblischen
Schriften zeigt uns, dass darin dem Thema
der Todesstrafe keine zentrale Bedeutung

zukommt, sondern, dass sie als eine rec/A//-
c/te /«sA'/iA/on erscheint, die im AT selbst-

verständlich ist und im NT nur gelegentlich
erwähnt wird. Diese Feststellung bringt uns

alle, Theologen, Ethiker und Christen, die

über ihren Glauben nachdenken, dazu, jede
Form von ä/Mz/s/mms zu vermeiden, das

heisst nicht eine vorgefasste Position als

«typisch biblisch» oder «spezifisch christ-
lieh» untermauern zu wollen, indem man
sie mechanisch von einer zufällig gewählten
Bibelstelle ableitet.

2.1. Die Hauptlinien
im Alten Testament
In den Schriften des AT wird die Todes-

strafe als ziemlich gebräuchlich bezeugt.
Man bezieht sich dabei hauptsächlich auf
das, was man «Blutrache» nennt. Nach Ge-

nesis 4,1 Ob— 11 sind die Verwandten eines

Ermordeten verpflichtet, das vergossene
Blut zu rächen, denn dieses schreit nach Ra-

che bei Gott/ Man kann auf diese Pflicht
verzichten, indem man den Totschläger flie-
hen lässt, aber nur, wenn dieser unfreiwillig
oder fahrlässig getötet hat.

Wenn man die Bücher des Pentateuchs

kritisch studiert, zeigt die Geschichte des

Volkes Israel, wie mit der Einführung des

geschriebenen Rechts immer stärker und

differenzierter ein bestimmter Rechts-

prozess an die Stelle der Sippenrache tritt.
So wird das Ausfällen der Todesstrafe im-

mer mehr den Regierenden allein überlassen

und der Kompetenz von Familien- und

Stammeshäuptern entnommen.
Die deuteronomischen Schriften zeigen

mehrere Beispiele dieser Entwicklung des

Rechtsbegriffes bei der Strafe. So wird
die Rache für den absichtlichen Totschlag,
die schon in Gen 9,5-6^ vorgesehen ist,
durch das «zweite Gesetz» (eben das Deute-

ronomium) in kasuistischer Weise ergänzt,
indem der Götzendienst und die Gotteslä-

sterung, schwere Fälle der Sabbatsmiss-

achtung, Rebellion gegen die eigenen El-

tern, qualifizierte Fälle von Ehebruch der

Frau, wie auch der Inzest, die Sodomie und

Bestialität als todeswürdige Verbrechen ge-

nannt werden. Was uns hier interessiert,
sind nicht so sehr diese Tatbestände, als die

Art der Argumentation, die im Deuterono-
mium vorgebracht wird, um die Todesstra-

fe zu rechtfertigen. Dabei ist die Tatsache

dankenströmungen zu entdecken, welche

alle für unsere jüdisch-christliche Identität
wichtig sind.

von Bedeutung, dass das Volk vor Jahwe

rein bleibt und sich von allem entfernt, was
die Bundestreue zwischen Gott und seinem

Volk stören könnte/
Auch das 7a//on.sge.se/z (Auge um Auge,

Zahn um Zahn) muss in diesem besonderen

theologischen Zusammenhang gesehen

werden. Es darf nicht als Ausdruck blinder
Grausamkeit verstanden werden, sondern
im Gegenteil als ein Schritt auf die Humani-
sierung der Rache zu. Diese wird darauf be-

schränkt, nicht masslos zu reagieren, son-
dern das geschehene Böse als Mass oder

Bezugspunkt für die Strafe zu beachten.

Das Talionsgebot erlaubt auch eine t«c//w-

t/wa/A/erte Anwendung der Strafe, indem es

verbietet, mit der Strafe auch Unschuldige
aus dem anderen Clan zu treffen. Das Prin-
zip der individuellen Schuld beginnt in das

Denken und in die Sitten einzudringen/
Um andere Missbräuche bei der Todesstra-
fe zu verhindern, ohne dem Prinzip der

Blutrache untreu zu werden, führt man
auch eine Art Asy/rec/A ein. (Es erinnert an

die bei gewissen Nomaden gültige Regel,
dass man Verfolgte «in sein Zelt auf-

nimmt».) Dazu kommen die Zufluchts-
orte/ In der prophetischen Literatur blei-
ben zwar noch viele Elemente der alten Vor-
Stellung einer «kollektiven Verantwor-

tung», andererseits aber auch solche, die

für die Zukunft nur eine «persönliche Ver-

antwortung» verkündigen.' Das Spätju-
dentum wird mehr und mehr Zurückhai-

tung bei der Anwendung der Todesstrafe
üben. Es gibt Zeugnisse von verschiedenen

Sy«/zeA/7a (jüdische Gerichte), welche zei-

gen, dass sie stolz darauf sind, dass sie die

Todesstrafe nur sehr selten oder gar nie an-
gewandt haben.

Was mir nach dieser kurzen Übersicht
über Elemente der alttestamentlichen Lite-
ratur wichtig erscheint, ist die Tatsache,
dass der Prozess der Individualisierung und

Verrechtlichung, welcher von der Familien-
räche zu dem führt, was man normalerwei-
se Tböfessfra/e nennt, nicht nur in Israel und
im Zusammenhang mit seiner religiösen Er-

fahrung des Glaubens an Jahwe als den

Führer seiner Geschichte vorkommt. Diese

rechtliche und gleichzeitig ethische Ent-

wicklung gibt es bei verschiedenen Völkern
und Gesellschaften, die vom Nomadentum

zum sesshaften Leben in Städten überge-

gangen sind. Das heisst nun aber nicht
etwa, der Glaube an den Gott des Bundes

habe im religiösen und ethischen Bewusst-

sein des Volkes Israel keine produktive und

positive Rolle gespielt. P. Rémy, der über
dieses Problem " eine sehr interessante Stu-
die geschrieben hat, unterstreicht vor allem
die VaMA/erentfe und reAAgewtfe Rolle,
welche von der religiösen Überzeugung, in
einem Bund mit Gott zu leben, auf das er-
wählte Volk Israels ausgeübt wurde.

2.2. Das Neue Testament
Wenn man von Römer 13,4 absieht, re-

den die Schriften des NT nicht ausdrücklich
von der Todesstrafe als einem ethischen

Problem, sondern erwähnen nur ihre Exi-
Stenz.

Das neue Element in den neutestament-
liehen Schriften besteht nicht so sehr im
Aufweis einer neuen Ethik, das heisst eines

Systems von anderen Normen, als eher in
der radikalen Infragestellung des «Blutprei-
ses». Die an biologische oder/und kosmi-
sehe Elemente appellierende Denkweise
wird durch die Botschaft Jesu, wie wir sie

aus der synoptischen Tradition kennen,

endgültig desakralisiert. Jesus schlägt eine

neue Strategie zur Überwindung des Bösen

vor, indem er nicht mehr an blutige Gewalt

appelliert, sondern eine Gemeinschaft ins

Zentrum stellt, die von der Liebe lebt, wel-
che Freunde und Feinde umschliesst.

Die Bergpredigt verneint die Berechti-

gung des Talionsgesetzes nicht auf eine ka-
suistische Weise, indem sie es durch ein neu-
es Norm-Rezept ersetzt, sondern dadurch,
dass sie die Tiefe der vergebenden Liebe
Gottes aufzeigt, die uns sagt, dass auch un-
ter den Menschen in dieser Welt Vergebung
möglich ist." Die Liebe Gottes, die in sei-

nem Reich verwirklicht wird, schützt jedes

Opfer der menschlichen Gewalt und hat es

nicht nötig, den Angreifer zu vernichten.
Gottes Gericht ist voll Erbarmen und relati-
viert jedes menschliche Urteil und jeden da-

mit verbundenen absoluten Anspruch. "

t «Horch, das Blut deines Bruders schreit mir

empor vom Ackerland. Und nun - verflucht bist

du, verbannt vom Ackerland, das seinen Mund
aufgetan hat, aus deiner Hand das Blut deines

Bruders zu empfangen.»
5 «Wer Menschenblut vergiesst, dessen Blut

soll auch durch Menschen vergossen werden.»
'' Vgl. vor allem Dtn 13,6-12.
' Vgl. Paralleltexte Dtn 19,21 und Ex

21,23-25.
» Vgl. 1 Kön 1,50-53; 1 Kön 2,28-35.
' Also innerhalb des gleichen Buches; vgl. Jer

18,21-23 und 31,29.
'0 Vgl. so die Berichte in: Strack-Billerbeck,

I, 261.
" Vgl. P. Rémy, Peine de mort et vengeance

dans la Bible, in: Science et Esprit 19 (1967)
323-350.

'2 Vgl. Joh 8: Jesus und die Ehebrecherin.
Vgl. vor allem Mt 5,38-39 und Lk

6,29-30.
it Vgl. Mt 7,1-7/Lk 6,37-38, 41-42.
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Im Neuen Testament scheint jedoch Rö-

mer 13 eine grössere Schwierigkeit für unse-

re Problematik darzustellen, weil dieser

Text die Macht der weltlichen Obrigkeit
über Leben und Tod aller, welche das Recht

brechen, zu legitimieren scheint. In diesem

Rahmen ist es sicherlich unmöglich, auch

nur ein paar Elemente der Interpretation zu
einem Text zu geben, der durch 20 Jahrhun-
derte soviel Tinte hat fliessen lassen wie die-

ser. Zudem ist dieser Text von seiner

IK/r/twwgygevc/t/c/Re " belastet, die er direkt
oder indirekt provoziert hat, sei es im theo-
logischen und politischen Denken, sei es im
praktischen Verhalten vieler Generationen

von Christen."' Wenn man sich von diesen

Folgen distanziert und den Text selbst an-
sieht, wird er auf seine direkte normative
Bedeutung zurückgeführt. Paulus hat nicht
im Sinn, ein für alle Mal die Todesstrafe zu

verteidigen. Vielmehr will er die leicht en-
thusiastisch werdenden Christen, die schon

glauben, das Versprechen vom kommenden
Reich dispensiere sie von ihren Bürger-
pflichten, zurückrufen und ihnen sagen, sie

müssten bis zur Wiederkehr noch w/7?er ötewz

Gesetz leben, das heisst unter Bedingungen,
die eine Gesellschaft eben bilden. Dazu ge-
hört auch die Pflicht, Steuern zu zahlen.
Nach der Meinung mancher Exegeten ist es

dieses Problem, das den Anlass für Römer
13 gegeben hat. Paulus will auch keine po/z-
t/sc/ze T/zeorz'e für seine Gemeinden vor-
schlagen. Er inspiriert sich an der popu-
lär-stoischen Philosophie und andern Phi-
losophien, die im ersten Jahrhundert viel

galten, aber er stellt sie in den Dienst einer

Es ist unmöglich, hier auch nur eine

knappe Bilanz der zwanzig Jahrhunderte

von theologischen, ethischen und juristi-
sehen Streitigkeiten und Überlegungen un-
ter Christen zur Todesstrafe zu erstellen.

Ich werde mich darauf beschränken, einige
Linien aufzuzeigen, um so Ereignisse und
Persönlichkeiten hervorzuheben, die heute

noch für unsere eigene ethische und politi-
sehe Diskussion über die Legitimität, Op-

portunität und Notwendigkeit der Todes-

strafe Bedeutung haben.

3.1. Die Zeit der Kirchenväter
Jene ersten Jahrhunderte des Christen-

turns stehen uns besonders nahe, denn dort
finden wir, selbst in einem vom unsrigen
sehr verschiedenen Kontext, Stellungnah-

men, die unsere Sympathie durch ihre sehr

deutliche Verweigerung der Legitimierung
jeglicher Gewalt erwecken, selbst jener Ge-

richtigen Haltung der Christen gegenüber
der Welt und ihren Strukturen. "

Was für Schlüsse soll man aus dieser

sehr kurzen Darstellung über die neutesta-
mentlichen Texte ziehen? Man kann in der

Tat weder behaupten, dass das NT die To-
desstrafe rechtfertigt, noch dass es sie di-
rekt verbietet. Was die synoptische Tradi-
tion energisch bestätigt, ist, dass der Christ
im Blick auf das Reich Gottes seine Hoff-
nung nicht auf die Kräfte der rächenden Ge-

richtsbarkeit setzen soll, welche auf dem

Talionsgesetz beruht, sondern dass er sein

Vertrauen auf die Kraft des Rec/ztsvezz/c/zte

setzen soll. Die Vergebung und die Feindes-
liebe zeigen die Logik des Gottesreichs. Die

Gerechtigkeit Gottes, die alle Rechnungen
übersteigt, verdrängt die Vergeltungslogik
der menschlichen Gerechtigkeit.

Diese Elemente des Neuen, welche die

Botschaft Jesu gebracht hat, und die wir
aus der synoptischen Tradition kennen,
dürfen uns aber nicht zu einer Art Biblizis-
mus verleiten, der vom neutestamentlichen
Text direkte Normen abzuleiten versucht.
Andererseits bedeutet es aber auch nicht,
dass die ethischen Forderungen, die mit
dem Reich verbunden sind, blosse Ratschlä-

ge darstellen, welche nur fakultativ für die

Jünger Jesu gelten. Es handelt sich um eine

radikale ethische Forderung, die Wirklich-
keit werden muss, zwar erst teilweise und
unvollständige Wirklichkeit, trotzdem aber

notwendige, um dem Reich, welches ic/zozz

rfez und zzoc/z zzz'c/z/ vollzogen ist, eine Dichte
zu geben.

wait, die von einer staatlichen Autorität
ausgeübt wird. Bei einigen militanten An-
hängern der Abschaffung der Todesstrafe
verwandelt sich diese natürliche und ver-
ständliche Sympathie in einen apologeti-
sehen Umgang mit jenen Texten und sie ge-
Winnen dabei ein «absteigendes» Ge-

schichtsbild des Christentums; von «reinen
und harten» Ursprüngen auslaufend in eine

fortschreitende Dekadenz der evangeli-
sehen Ideale.

Obschon ich kein Spezialist der früh-
christlichen Literatur bin, erlaube ich mir,
die Tragweite jener Texte kurz zu beleuch-

ten. Bei Autoren wie Tertullian, Minucius
Felix, im Kanon des Hippolytus und bei

Laktanz findet man oft Aussagen, wonach
das Verbot zu töten nicht nur dem Einzel-

nen gilt, sondern auch der Behörde. So wer-
den das römische Strafrecht und auch die

militärischen Institutionen kritisiert. Hören

wir Laktanz: " «Es gehört sich nicht, Gesel-

len und Verbündete dieses öffentlichen
Mordes zu sein, wenn man sich bemüht,
den Weg der Gerechtigkeit einzuhalten.
Gott verbietet nicht nur das Töten und
Stehlen, was auch von den allgemeinen Ge-

setzen verboten ist, er lädt uns auch ein,
Dinge zu lassen, welche die Welt für recht
hält. So wäre es den Soldaten, deren Dienst
doch der Ausdruck der Gerechtigkeit selbst

sein müsste, gestattet, jemand durch das

schlimmste Verbrechen anzugreifen, denn

es gibt keinen Unterschied zwischen dem

Töten durch das Wort oder das Schwert,
der Mord ist immer verboten, deshalb darf
man keine Ausnahme zu diesem göttlichen
Gebot machen.»

Auch wenn das Zeugnis der vorkonstan-
tinischen Theologen klar und bekannt ist,
erscheint dessen Interpretation aber recht

schwierig, und diese Tatsache verbietet uns
eine übereilte Aktualisierung. Die histo-
risch-kritische Forschung über diese Texte,
welche besonders seit Harnack vorange-
kommen ist," unterstreicht das polemische
Element. Die Theologen wollten vor allem
die heidnischen Gebräuche und den Kaiser-

kult in Frage stellen. Sie überlegten sicher-

lieh nicht von heutigen Perspektiven aus.
Sie waren hauptsächlich von der Erwartung
des Reiches beeinflusst, dessen Erfüllung
sie in unmittelbarer Nähe glaubten. Dies

darf uns aber nicht zu einer minimalisti-
sehen Interpretation führen, welche besa-

gen würde, dass diese Texte für unsere

" Zu diesem sehr komplexen Problem vgl.
H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübin-
gen (Mohr) -1965.

'6 L. Pohle, Die Christen und der Staat nach
Römer 13, Mainz (Grünewald) 1984.

" Ich beziehe mich hier auf die Ergebnisse
der exegetischen Forschung, gefunden vor allem
bei: J. Blank, Die Glaubensgemeinde im heidni-
sehen Staat. Zur Vorgeschichte von Rom 13,1-7,
in: ders., Schriftauslegung in Theorie und Praxis,
München 1969, 174-186; E. Käsemann, Grund-
sätzliches zur Interpretation von Rom 13, in:
ders., Exegetische Versuche und Besinnungen, I,
Göttingen 1968, 204-222; W. Schräge, Die Chri-
sten und der Staat nach dem NT, Gütersloh 1971.
Eine Synthese: R. Petraglio, Obiezione di co-
scienza, Bologna (EDB) 1985.

Vgl. F. Lactantius, Divinae Institutiones,
VI, 20, in: CSEL 19, 558 (Übersetzung vom Ver-
fasser).

" Zur Information über dogmengeschichtli-
che Forschungen und zur christlichen Praxis der
ersten Jahrhunderte vgl. A. v. Harnack, Militia
Christi, Tübingen 1905; H. Cancik, Christentum
und Todesstrafe. Zur Religionsgeschichte der le-
galen Gewalt, in: Angst und Gewalt. Ihre Prä-
senz und ihre Bewältigung. Hrsg. von H. von
Stietnaar, Düsseldorf (Patmos) 1979, 312-251,
und vor allem B. Schöpf, Das Tötungsrecht bei
den frühchristlichen Schriftstellern, Regensburg
(Pustet) 1958.

3. Ethisch-theologische Stellungnahmen
in der Geschichte der Theologie und der Kirchen
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christlichen Gemeinden des 20. Jahrhun-
derts keine Bedeutung mehr hätten.

Die Schriften der folgenden Jahrhun-
derte, das heisst des konstantinischen Zeit-
alters, zeigen, dass die Vorstellung von Zeit
und Ewigkeit, das heisst die Philosophie,
die man vertritt, indirekt auch die jeweilige
Vorstellung vom Staat und seiner Zustän-

digkeit formt. Das konkrete Problem der

Todesstrafe reiht sich deshalb in den allge-
meineren Diskurs der politischen Ethik ein.
Dabei stellen wir fest, dass im vierten Jahr-
hundert die Beziehung von Staat und Kir-
che sich radikal verändert hat. Der Staat

wird als «/«slromenfw/H regni», als mögli-
ches Werkzeug für das Kommen (adventus)
des Gottesreiches verstanden. Dieser Zu-
sammenhang erklärt die Unsicherheit eini-

ger Theologen gegenüber der Todesstrafe
und den Versuch, sie durch die Intervention
der Kirche und ihrer Bischöfe zu massigen.

Als ein Beispiel unter vielen möchte ich

Augustinus anführen, der in De Civitate
Dei (Vom Gottesstaat) die Züge einer po-
litischen Ethik im spätrömischen Reich dar-
stellt. In bezug auf Römer 13 stellt Augustin
das Recht des Staates, das Schwert gegen
die Übeltäter zu gebrauchen, nicht in Frage,
aber er will diese Macht über Leben und
Tod durch die /«terven/iow r/es- ßwc/to/s ge-

mässigt haben. Er schreibt an einen Magi-
Straten: «Eure Strenge ist nützlich, denn sie

sichert unsere Ruhe. Unsere Fürbitte ist
nützlich, denn sie mässigt Eure Strenge.»

Aber Augustin ist aus einem anderen
Grund für die Geschichte unseres Problems

wichtig. Er ist der erste, der ausdrücklich
ein neues Kriterium zur Rechtfertigung der
Todesstrafe einführt, indem er mit Über-

zeugung dartut, dass es eine Aufgabe der

politischen Macht sei, der Kirche in ihrem
Kampf gegen die Häretiker zu helfen.

Ich will hier diese Behauptungen nicht
diskutieren - sie erfordern eine genaue Exe-

gese -, ich will nur unterstreichen, dass die-
ses Argument von Augustinus in den späte-
ren Jahrhunderten einen gewß/P'ge« £"/«-

//«ÄS haben wird und ein Tragpfeiler dessen

wird, was man den

mus»" genannt hat. Die Todesstrafe ist
nicht nur zu einer ethisch legitimen, son-
dern zu einer selbstverständlichen Institu-
tion geworden.

3.2. Das Mittelalter
Hier befinden wir uns im Zeitalter der

«Christenheit», welche ein System von
Ideen und Institutionen darstellt, die sich
als christlich verstehen. In diesem Zusam-
menhang überleben die alten Vorbehalte ge-
genüber der Todesstrafe nur noch in einer

Art Arbeitsteilung zwischen kirchlichen
und weltlichen Autoritäten. «-Ecc/esv'ß «o«
j/f/Y " sie ist nicht blutdürstig,

sie soll nicht direkt mit der Exekution zu tun
haben, sondern sich darauf beschränken,
die Fälle, die sie betreffen, wie etwa die

Häresie, zu beurteilen und die Ausführung
der Strafe dem weltlichen Arm überlassen.

Aber auch im Mittelalter gibt es noch
Anzeichen dafür, dass der Zweifel auf die-

sem Gebiet nicht ganz ausgestorben ist. Die

Kirche manifestiert zwar keine offene Op-
position gegen die Todesstrafe mehr, aber

es gibt Arfe/we Äv>c/ze«rec/R/z'c/ze «Reste»,
welche zeigen, dass ein gewisses Unbehagen
in bezug auf diese Einrichtung noch vor-
handen ist. Ich zitiere nur ein paar Bei-

spiele:

- In einem Brief an die Bulgaren freut
sich Papst Nikolaus I. darüber, dass dieses

Volk in seinen Gesetzen die Folter und die

Todesstrafe nicht vorgesehen hat.-''

- Anno 1190 wurde in Rouen eine Syn-
ode gehalten, welche verbot, dass man Pro-

zesse, die ein Todesurteil bringen konnten,
in kirchlichen Gebäuden abhielt, und die

auch den Klerikern verbot, an Duellen und
Turnieren teilzunehmen.

Aber, wie gesagt, handelt es sich hier

nur um Ze/c/ze« das Unôe/zagens. Eine radi-
kale Infragestellung der Gewalt des Schwer-

tes finden wir nur bei häretisch genannten
Gruppen, zum Beispiel bei den Katharern
oder den Waldensern. Direkte und ausführ-
liehe Zeugnisse über die von solchen Bewe-

gungen gebrauchten Argumente über die

Grenzen der Macht des Souveräns sind lei-
der alle verloren. Was wir wissen, stammt
aus indirekten Quellen, von Gegnern, wel-
che in ihren Schriften dasjenige zurückwei-

sen, was sie angeblich für die Ansicht sol-

cher Bewegungen halten. So kennen wir die

Einstellung der Waldenser aus-dem indirek-
ten und sicher nicht neutralen Zeugnis des

Alain de Lille, der über sie sein «Contra
haereticos» verfasst hat, in welchem unser
Problem in extenso diskutiert wird." Auch
die akademische Theologie, die sich vom
13. Jahrhundert an in den Universitäten der
Städte entwickelt hat, nimmt diese polemi-
sehe Stellung gegen den waldensischen
Radikalismus wieder auf und gibt ihr eine

systematische Form, welche noch lange in
den Handbüchern der Ethik aller christ-
liehen Konfessionen erscheint.

Einer der bedeutendsten Zeugen ist
sicher Thomas von Aquin, der die volunta-
ristische Perspektive Augustins überschrei-

tet (nach welcher es erlaubt und sogar nötig
wäre, jedesmal, wenn Gott es gebietet, zu

töten), um zu einer rationalistischeren und
weltlicheren Bewertung des Problems über-
zugehen. Die Darstellung des Thomas ist

von grosser Klarheit, wenn sie auch aus

Gründen, die wir im Versuch einer globalen
und systematischen Auswertung wieder
aufnehmen werden, sehr anfechtbar er-

scheint. In seiner «Summa contra Gentiles»
betont Thomas aufs schärfste: «Das Ge-

meinwohl steht höher als das Eigenwohl
einer einzelnen Person. Man muss vom
Eigenwohl etwas wegnehmen, um das Ge-

meinwohl zu bewahren. Das Leben einiger

verpesteter Menschen verhindert das Ge-

meinwohl. Also ...» "
Das Mittelalter hat aber deswegen die

voluntaristischen Elemente der Augustini-
sehen Tradition nicht vergessen. Dabei

kann die Erinnerung an die Forderungen
des göR/z'cAe« BT/ferts auch eine begrenzen-
de Rolle bei der Anwendung der Todes-
strafe spielen. Das ist der Fall beim franzis-
kanischen Theologen Duns Scotus, der sich

in jedem nicht in der göttlichen Offen-
barung vorgesehen Fall, wie bei Diebstahl
oder Ehebruch, gegen die Todesstrafe stellt.
Diese Praxis wurde im späteren Mittelalter
üblich, und der Protest des Scotus findet
auch in den Anfängen der Neuzeit bei den

Humanisten ein Echo."

3.3. Die Neuzeit

Wir werden uns hier nicht so sehr mit
den Aussagen der Humanisten befassen, so

interessant dies vom theologischen Stand-

punkt aus auch wäre, denn es sind ja immer

Christen, die über dieses Thema nachden-

ken, sondern wir wollen uns, auch im Blick
auf die multikonfessionelle Zusammenset-

zung der ACAT, auf die Reformatoren kon-

zentrieren. Diese bewegen sich in den schon

vom Mittelalter gestellten Geleisen. Luther
wird, trotz der Begrenztheit des Erbes, auf
das er sich beruft, auch in unserer Sache zu

einem Neuerer. Vor allem verschwinden bei

ihm die «Schuldkomplexe», welche im

Mittelalter Theorie und Praxis charakteri-
siert haben. Dieses Verschwinden kommt

20 Vgl. die Ausgabe bei Artemis Verlag, Zü-
rieh 1955.

21 Brief 153. Zu den Gedanken Augustins
über dieses Thema vgl. N. Blazquez, La pena de

muerte segun S. Agustin, Madrid 1977.
22 Zu diesem sehr komplexen Thema vgl.

H.X. Arquillère, L'augustinisme politique, Paris

(Vrin) 1955.
23 Vgl. dazu das Handbuch für Rechtsge-

schichte, 795-798.
24 Text in PL 119,978.
25 Alanus ab Insulis, Contra haereticos, in:

PL 210, bes. 594-599.
26 Thomas Aquinas, Summa contra gentiles

II, 146. Dazu: H. Basler, Thomas von Aquin und

die Begründung der Todesstrafe, in: Divus Tho-

mas 9 (1931) 70-202, und J. Sewig, Studien zur
Todesstrafe im Naturrecht, Bonn (Röhrscheid)
1966.

23 Vgl. als exemplarischen Text in IV Sent.,

dist. XV, Q. 3, 220-221. Zu Duns Scotus und der

Todesstrafe vgl. J. Mana-Ruiz, La pena de muer-

te a la luz de la doctrina de J. Duns Scoto, in: Re-

vista de estudios penitenciarios 109 (1955) 49-56.
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direkt aus dem Zusammenhang, in welchen
seine Aussagen über die Todesstrafe ge-
stellt sind, nämlich aus der «Zwe/'-Re/c/ie-
Le/tre». Der mittelalterliche Mensch hatte

Komplexe hinsichtlich der Todesstrafe; so

musste der Henker Busse tun, denn er

konnte keinen Unterschied machen zwi-
sehen dem glaubenden Privatmenschen, der

tötet, und der Amtsperson, welche das Ge-

setz im Namen der Gesellschaft anwenden

muss. Auf den ersten Blick könnte man
meinen, die Lehre von den zwei Fora be-

günstige eine repressive Ansicht über das

Strafrecht. Wenn man aber näher zusieht,
merkt man, dass dies nicht notwendiger-
weise immer der Fall ist.

Es ist ein Hauptanliegen des Reforma-
tors von Wittenberg, die Verwechslung der
beiden Instanzen zu vermeiden, vor denen

sich das ganze Leben des Christen abspielt:
vor dem GasWz und dem £Vonge/;wwz. ^
Nach Luther liegt die fundamentale Begren-

zung der mittelalterlichen Theologie darin,
dass diese zwei Ebenen oft verwechselt wer-
den. Dies nennt man «cowm/xt/o regno-
ram». Von diesem Standpunkt aus wird
Luther sich immer gegen Körperstrafen und
erst recht gegen die Todesstrafe für Häreti-
ker stellen. «Hier muss das Wort Gottes

wirken; wenn es ihm nicht gelingt, wird es

der weltlichen Macht auch nicht gelin-

gen.» "
Dies ist nicht die Haltung aller Reforma-

toren. Zwingli und Calvin haben sich der

Hinrichtung von Häretikern nicht wider-
setzt. Im Gegenteil, sie befürworten sie

ausdrücklich. Aber um sich den schon von
Luther entwickelten guten Argumenten
nicht auszusetzen, strengen sie sich jedes-
mal an zu zeigen, dass diese Häretiker auch
sehr gefährlich für das Wohl der politischen
Gemeinschaft sind, so dass sie wegen dieser

Gefährlichkeit beseitigt werden müssen.

Auf der Seite der Gegenreformation
blieben die Stellungnahmen Luthers nicht
unerwidert. Robert Bellarmin versuchte in
seinen «de controversiis christianae fi-
dei» die Argumente des Reformators zu

widerlegen, er erreichte jedoch die von der
Zwei-Reiche-Lehre inspirierte Tiefe nicht.

Im Barockzeitalter des 17. Jahrhunderts
werden im protestantischen Lager die Ge-

danken Luthers nicht weiter diskutiert, son-
dern in den theologischen Handbüchern der

«Orthodoxie» wird das Arsenal von abge-
nutzten Gemeinplätzen der früheren Tradi-
tion eher noch fixiert."

Die wirkliche Herausforderung und
radikale Infragestellung der Todesstrafe
sollte nicht von der Theologie, sondern von
der PMosop/we efer zlu/IWänmg herkom-
men. Dies soll nicht zur Annahme verleiten,
alle Philosophen seien prinzipielle Gegner
der Todesstrafe gewesen. Kant stellt eine

hervorragende Ausnahme dar." Es ist das

Werk eines Mailänder Juristen, das in ganz

Europa die theoretische Auseinanderset-

zung entfacht, aber auch den konkreten
Einsatz gegen die Todesstrafe hervorruft.
Es handelt sich um das berühmte Werk
«Dei delitti e delle pene» des Cesare Becca-

ria. Seine Reflexionen und Argumente sind
bis zum heutigen Tag klassisch geblieben
und markieren für die Rechtsphilosophie
einen Punkt, von dem es kein Zurück

gibt." Die Kirchen haben negativ auf diese

Strafphilosophie der Aufklärung reagiert.
Der Heilige Stuhl setzte das Werk auf den

Index, und es erschienen Pamphlete, von
denen das des Venezianer Paters Facchinei "
das bekannteste war. Stimmen der An-
erkennung gab es zwar auch, aber sie blie-
ben ohne Folgen."

Im 19. Jahrhundert erhebt sich eine ein-

zige bedeutende theologische Stimme, wel-

che die Betrachtung der Strafe allein unter
dem Aspekt der Vergeltung in Frage stellt:
Dies ist die Stimme Schleiermachers, der in
der Todesstrafe eine Art Aufforderung zum
Selbstmord sah.

Unser Jahrhundert ist Zeuge einer immer

stärkeren Sensibilität, auch auf dem Gebiet
des ethisch-theologischen Denkens bezüg-
lieh der moralischen Berechtigung eines so

gewaltsamen Eingriffs des Staates in das

Leben des Einzelnen, wie ihn die Todesstra-
fe darstellt. Diese Sensibilisierung führt vor
allem zu einer gewissen Vorsicht beim Wie-
derholen von klassischen Argumenten für
die Todesstrafe in den Handbüchern der

Moral. Aber, und dies gilt ohne Unter-
schied der Konfessionen, man ist noch zu

keinem grundsätzlichen Infragestellen ge-

kommen, höchstens zu einer Erklärung der

Inopportunität ihrer Anwendung. Solche

Erklärungen wurden hauptsächlich von
deutschen Theologen zu der Zeit gemacht,
als das neue Grundgesetz der BRD geschaf-
fen wurde, welches die Abschaffung der

Todesstrafe ausdrücklich statuiert; sie ha-

ben also eher einen Gelegenheitswert.'''
Pius XII." hingegen erklärte, dass man
mindestens grundsätzlich das Recht des

Staates nicht leugnen könne, Gewalt bis

zum Tode anzuwenden, um sich gegen ge-

meingefährliche Individuen zu verteidigen.
Eine bedeutende Ausnahme stellt im

20. Jahrhundert Karl Barth " dar. In der

Kirchlichen Dogmatik und noch deutlicher
in den sechziger Jahren verneint er, abgese-

hen von einem gewissen «Ausnahmerecht»
im Kriegsfall, jede Berechtigung der Todes-

strafe. Neu im Vergleich zur Zeit der Auf-
klärung ist bei Barth die spezifisch christo-

logische Argumentation. Nach dem Tod
Christi ist keinerlei oder er/öse/tete

D/wens/o« durch die Strafe mehr nötig,
denn die Werke der menschlichen Sühne

tragen nichts zum sühnenden und erlösen-

den Werk des Gottessohnes bei. Im Argu-
ment der Sühne noch eine positive Funktion
der Todesstrafe finden zu wollen bedeutet

für Barth nicht nur einen Irrweg in der so-
zialen Analyse der Phänomene, nicht nur
einen philosophisch juristischen Fehler,
sondern kurz und gut das Vertreten einer

theologischen Blasphemie.
Nach den sechziger Jahren haben sich

die Kirchen dieser Problematik weiter ange-

nommen. Verschiedene protestantische Kir-
chen sowie auch katholische Episkopate"
haben dieser Strafe immer mehr ihr morali-

-8 Vgl. dazu meine Studie «Etica e politica
nella dottrina luterana dei due regni», in: Ho
Theologos 3 (1983) 491-504.

2' Vgl. M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit,
in: M. Luther, Ausgewählte Schriften, Frankfurt
(Insel) 1983, 6 Bde., hier Bd. 4, 72.

30 Vgl. die in Lyon erschienene Ausgabe von
1596, bes. 1312-1329.

3' Vgl. als Beispiel J. Gerhard, Loci theologi-
ci, 24, cap. 6, m. 2, art. 3, «de supplieiis», Berlin
1868, Bd. 6, 25-478.

32 Zu Kant und zu unserem Thema vgl. M.A.
Cattaneo, La pena di morte tra morale e politica
nel pensiero delTilluminismo, in: Sociologia del

diritto (1983) 1, 9-34; I. Primorac, Kant und Bec-

caria, in: Kant Studien 69 (1978) 403-421.
33 Erschienen in Livorno 1764 und bald in

verschiedene Sprachen übersetzt.
34 Vgl. F. Facchinei, Note ed osservazioni sul

libro intitolato Dei delitti e delle pene, Venezia
1765.

33 Ich zitiere hier auf der katholischen Seite

C. Malanima, Commento filologico critico sopra
i delitti e le pene secondo il gius divino, Livorno
1786, und das Werk des deutschen Moraltheolo-
gen F.X. Linsemann, Lehrbuch der Moraltheolo-
gie, 1878, Paragraph 137.

30 Vgl. unter anderem: G. Ermecke, Zur ethi-
sehen Begründung der Todesstrafe, Paderborn
(Schöningh) 1959, 6-41; Evangelische Kirche in

Rheinland, Gutachten zur Frage der Todesstrafe,
in: Kirche in der Zeit 12 (1959) 422ff.; P. Alt-
haus, Die Todesstrafe als Problem der christli-
chen Ethik, in: Sitzungsbericht der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, München 1955,

3-35; G. Gloege, Die Todesstrafe als theologi-
sches Problem, Opladen (Westdeutscher Verlag)
1966.

3' Vgl. Pius XII., Rede vom 13.9.1952, in:
AAS 44 (1952) 779-789.

33 Vgl. die Texte in: K. Barth, Kirchliche
Dogmatik, Zollikon (EVZ) 1951,11I/4, 499-513,
und ders., in: Die Stimme der Gemeinde, 1960,

571.
3' Vgl. dazu J.M. Aubert, Chrétiens et peine

de mort, Paris (Desclée) 1978. Zur innerkatholi-
sehen Diskussion: G. Caprile, Recenti orienta-
menti episcopali sul problema della pena di mor-
te, in: La Civiltà cattolica 130 (1979) 3098,

148-163, und vor allem die Sondernummer von
Concilium, 14 (1978) 10, und auch: H. de Lava-
lette, Moralistes et peine de mort, in: Etudes 150

(1979) 809-819, und evangelischerseits M. Gei-

ger, Theologie, Kirche und Todesstrafe, in:
M. Geiger, G. Stratenwerth, H. Saner, Nein zur
Todesstrafe, Basel (Reinhardt) 1978, 11-33.
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sches Recht zu entziehen versucht, sowohl

mit juristisch-politischen als auch mit ethi-
sehen und theologischen Argumenten. Ich

Wenn man von der Todesstrafe spricht,
werden gewöhnlich die gleichen Argumente
vorgebracht, die in allgemeinen Abhand-
lungen über Sinn und Begründung von
Strafe zu finden sind. Auch wenn diese Ar-
gumente vergleichbar sind, werden sie aber

doch radikalisiert, wenn sie auf die Todes-
strafe bezogen werden.

Ich fasse die Argumente hier kurz zu-

sammen, ohne mir einzubilden, ich könnte
in wenigen Sätzen ihre Stichhaltigkeit be-

weisen oder entkräften. Ich möchte nur
aufzeigen, wie sie sich verändern und radi-
kaier werden, wenn sie auf die Todesstrafe

angewandt werden.^

4.1. Todesstrafe als

«Resozialisierungsfaktor»?
Wer Strafe ethisch dadurch rechtfertigt,

dass er sie auf ihre resozialisierende Auf-
gäbe bezieht oder auch auf ihre Funktion
als Entschädigung oder Vergütung, kann
damit offensichtlich nicht zugleich die

moralische Berechtigung der Todesstrafe

verteidigen. Denn diese stellt tatsächlich die

definitive und blutige Desozialisierung des

Delinquenten dar. Er wird gewaltsam aus

der menschlichen Gesellschaft entfernt,
ohne irgend eine Alternative, ausser man
verstehe, wie es in der Geschichte vorge-
kommen ist, den «Eintritt in die Gemein-
schaft der Heiligen» als eine Art «Soziali-
sierung a posteriori». Heute erscheint uns
diese Interpretation der Todesstrafe gemäss
der sakralen Theorie der Resozialisierung
als etwas Groteskes; wir dürfen aber nicht

vergessen, dass die Gesellschaft erst seit der

Aufklärungszeit das physische Leben als

das wa/rre, .sc/uVrtenswerte Leben aner-
kennt und das Urteil über das zukünftige
Leben und dessen «Verwaltung» dem Ge-

wissen des Einzelnen überlässt. Dies erklärt
die Verknüpfung zwischen der Säkularisa-
tion der Todesvorstellungen und der allge-
mein veränderten Haltung gegenüber dem

Leben.

4.2. Spezialprävention?
Argumente und Rechtfertigungen, wel-

che sich auf rf/e Htec/zz-ec^i/ng M«rf rfeson-

rfere Kertw7/w«g berufen, können im Zu-
sammenhang mit der Todesstrafe weder

von einem ethischen noch von einem logi-
sehen Gesichtspunkt aus vorgebracht wer-
den. Durch den unwiderbringlichen Verlust
jeglichen freien Willens wird der Delin-

möchte hier den Wunsch aussprechen, dass

der ORK und auch der Heilige Stuhl bald zu
einer ähnlichen Erklärung kommen.

quent post mortem nicht mehr schädigen
können (aufgrund des Verlustes jeglicher
Freiheitsausübung durch die physische Be-

seitigung kann man nie sagen, ob eine Per-

son noch irgendwelche Verbrechen began-

gen hätte oder nicht).

4.3. Zur Generalprävention
Wenn man sich der Argumentation

der Ko/T>e«gif/7g orfer ß//ge«?e/ne« HZ?-

.scArecZrt/rtg bedient, wird die Diskussion
noch schwieriger. Man muss hier zwischen

einer «normativen» (das heisst juristischen
oder ethischen) und einer «empirischen»
Legitimation unterscheiden. In diesem

zweiten Fall"" kann man leicht eine Über-

einstimmung der empirischen Untersu-
chungen mit der These der Mc7?/-HZ?-

scArecAri/ng durch die Todesstrafe feststel-
len. Die aus solchen Nachforschungen ge-

wonnene Sicherheit ist jedoch nicht gross

genug, um gewisse Fachleute der Sozialwis-
senschaften daran zu hindern, an der gegen-
teiligen Meinung festzuhalten. Man darf
überdies nie vergessen, dass es nicht mög-
lieh ist, eine moralische Legitimation oder

Ablehnung auf Informationen zu begrün-
den, die ausschliesslich von empirischen
Untersuchungen stammen. Damit würde

man einen Fehler begehen, den die Ethiker
den «naturalistischen Fehlschluss» nennen.

Wenn man aber die Berechtigung der

Todesstrafe verteidigt als ein notwendiges
Mittel, um die rt/rf/c/ie Orrfnwng, mit der
sich die Gesellschaft wie auch jeder einzelne

Bürger identifizieren muss, auf exemplari-
sehe Weise zu bestätigen, fällt man in eine

andere Reihe von argumentativen und nor-
mativen Schwierigkeiten. Selbst wenn man
empirisch beweisen könnte, dass die Todes-
strafe das durchschnittliche moralische Ni-
veau einer bestimmten Bevölkerung hebt,
hätte man damit noch nicht genug hinrei-
chende Argumente, um ihre Nützlichkeit,
Dringlichkeit und moralische Notwendig-
keit zu beweisen. Es ist wirklich nicht jedes

Mittel gut und gerechtfertigt, um ein mora-
lisch unanfechtbares Ziel zu erreichen.
Wenn man zum Beispiel nicht beweisen

könnte, dass das Mittel der Todesstrafe die

einzige Möglichkeit ist, um das gute Ziel der

Sicherheit und des Friedens zu erreichen,
müsste man darauf verzichten und weniger
blutige Mittel wählen, um dasselbe Ziel zu
erreichen. Dies ist meiner Ansicht nach heu-

te in allen staatlichen Gesellschaften der

Welt der Fall, in denen die politische Ge-

meinschaft über genug technische Mittel
verfügt, um die Sicherheit zu erhalten und

zu garantieren, ohne unbedingt zur physi-
sehen Zerstörung von Personen greifen zu

müssen, denen in einem ordentlichen Pro-

zess sehr schwere, dem Leben der Gesell-

schaft schädliche Verbrechen nachgewiesen

worden sind.
Wie man in unserer kurzen historischen

Darstellung sehen konnte, hat man in der

Vergangenheit oft gedacht, die «tranquilli-
tas ordinis» könnte mit keiner anderen

Strafe aufrechterhalten werden, und des-

halb hat man auch versucht, die Todesstra-

fe als Ausdruck der bertc/rf/g/e« Se/te/ver-

to'rf/g««g der Gesellschaft gegen gemeinge-

fährliche Individuen zu legitimieren. Diese

berechtigte Selbstverteidigung wurde als

Ausdruck einer ausweglosen Situation in-

terpretiert, eines Notstands, worin man den

Tod mangels einer besseren Alternative
wählen musste: «quia nécessitas non habet

legem», da Not kein Gesetz kennt/- Auch

wenn man verschiedener Meinung sein

kann über die Frage, ob die Lage jeweils so

aussichtslos war, ist zuzugeben, dass diese

Art Begründung im Prinzip eher zutrifft als

die Argumente, die sich auf eine angebliche

Resozialisierung des Todeskandidaten be-

rufen oder die eine sogenannte erzieherische

Funktion der Todesstrafe für die Gesell-

schaft postulieren. Auch hier muss man
aber sagen, dass diese Begründung ihre

Schwächen hat, denn der Notstand ist in

Wirklichkeit sehr selten vorhanden, wenn

er nicht überhaupt fiktiv ist.

4.4. Die Vergeltung
Es bleibt nur noch der Rekurs auf eine

Argumentation, nämlich auf die Idee der

Strafe als Entschädigung oder Rache. Diese

«absolut» genannte Legitimation der Strafe

40 Die theoretische Diskussion der Argumen-
te ist vor allem im angelsächsischen Sprachbe-
reich lebendig. Vgl. unter anderem: B.L. Cohen,
In defense of Capital Punishment, in: The Dal-
housie Review 44 (1964/65) 442-451; D.A. Con-

way, Capital Punishment and Deterrence: Some

Considerations in Dialogue Form, in: Philoso-
phy and Public Affairs 3 (1974) 431-443; E. van
der Haag, On Deterrence and the Death Penalty,
in: Ethics 78 (1967(68) 280-288; M. Kelly, G.

Schedler, Capital Punishment and Rehabilita-
tion, in: Philosophical Studies 34 (1978) 329-331 ;

Th. Satre, The Irrationality of Capital Punish-
ment, in: Southwestern Journal of Philosophy 6

(1975) 75-87; G. Schedler, Capital Punishment
and its Deterrent Effect, in: Social Theory and

Practice 4 (1976) 47-56.
4' Vgl. u.a. G. Piffer, L'efficacia generalpre-

ventiva délia pena di morte, in: Jus 28 (1981)
361-377, und die schon erwähnten Artikel von
Conway, van der Haag und Schedler.

47 Vgl. dazu: Handbuch für Rechtsgeschich-
te, aaO.

4. Systematische Darstellung der ethischen Argumente
und Gegenargumente
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zeigt sowohl deutlich ihre Argumentations-
schwächen als auch die Gefahr des Miss-
brauchs bei einer möglichen konkreten An-
Wendung. Am deutlichsten zeigt sich der

Missbrauch bei der Argumentation mit der

StöflAra/so«. Diese lässt keinen Platz für
ein Verstehen der inneren Würde jedes

Menschen. Die Person darf wirklich nie zu

Wie man in der historischen Übersicht

gehört hat, ist die christliche Tradition den

Forderungen einer bedingungslosen Ach-

tung vor dem Menschen, unabhängig vom
Grade seiner objektiven oder subjektiven
Schuld auf strafrechtlicher Ebene, nicht
treu geblieben. Diese Untreue, die zum
Glück auch Ausnahmen kennt, darf uns
nicht an der Bedeutung und der Richtigkeit
der Argumente gegen die Todesstrafe zwei-
fein lassen; sie muss uns eher als Gegengift

gegen die Illusion dienen, wir könnten mit
unseren Kräften allein die Gewalt im Leben
der Gesellschaft eliminieren. Man darf sich

zwar keine Illusionen machen, aber doch

überzeugt sein, wie es Karl Barth sagte:
«Die göttliche Gerechtigkeit hat sich nach
der christlichen Lehre schon gezeigt; jede
menschliche Übertretung ist schon gesühnt,
jede Verletzung der öffentlichen Ordnung
schon bestraft mit einem einzigen Todes-

urteil: dem gegen den Sohn Gottes.»*'-'

Aber was bedeutet dies nun für die Pra-
xis in der Gesellschaft und auch innerhalb
der christlichen Gemeinden? Ich erlaube

mir, hier nur ein paar Elemente einer konse-

quent sein wollenden Praxis aufzuzählen:

- Um das ethische Bewusstsein der öf-
fentlichen Meinung zu stärken, scheint es

mir wichtig, auch in kirchlichen Kreisen die
Gewohnheit argumentativer Diskussion zu

pflegen. Natürlich erhebt diese nicht den

Anspruch, irrationale oder emotionale Wi-
derstände endgültig zu besiegen. Der Ver-
stand kann, trotz all seiner Schwächen und

Zwiespältigkeiten, dazu dienen, die Winkel
auszuleuchten, in denen die Angst sich ver-
kriecht.

- Es scheint mir besonders wichtig, die

hinter den Widerständen gegen die Ab-
Schaffung der Todesstrafe ve/7w/"ge«e po/i-
Iwc/te £Y/iMr einer radikalen Kritik zu unter-
werfen. Diese politische Ethik neigt dazu,
dem Staat, wenn schon nicht gerade göttli-
che Züge, so doch unbegrenzte Kompeten-
zen zuzugestehen, und dies tut sie oft im
Namen eines angeblich göttlichen Willens.
Man darf nicht denken, man könne die

Meinung vieler Leute über die Todesstrafe
ändern, ohne zugleich die Grundlagen ihrer

einem einfachen Mittel des Staates, welcher
sie zur Erreichung der eigenen Ziele miss-

braucht, erniedrigt werden. Meines Erach-
tens kann die Staatsraison mit einer ethi-
sehen Begründung nur im Falle wirklicher
Notwehr angerufen werden, in einem Ver-

teidigungskrieg, den man gezwungenermas-
sen führen muss.

politischen Moral von innen her zu revi-
dieren.

- Für die Diskussion innerhalb der
christlichen Gemeinde scheint es mir we-
sentlich, das christologische Argument ge-
gen die Todesstrafe zu unterstreichen.

- Schliesslich bieten all diese Diskussio-
nen Gelegenheit, darzulegen, dass nicht au-
tomatisch auf einen Swwc/ewöocyt zurückge-
griffen werden kann, weder auf individuel-
1er, noch auf kollektiver Ebene.

- Die Erlösungstat Jesu hat diese Not-
wendigkeit ein für alle Mal überflüssig ge-
macht, indem sie uns die Möglichkeit eröff-
net, freie Männer und Frauen zu werden.*'''

/4/öe/Vo ßontio///

" Vgl. K. Barth, Kirchliche Dogmatik, aaO.
44 Vgl. René Girard, Le bouc émissaire, Paris

(Le livre de Poche Essai) 1986.

Kirche Schweiz

Caritas für Menschen
am Rande
Zur Eröffnung der Dezembersammlung

der Caritas Schweiz - im Rahmen der öffent-
lieh sammelnden Hilfswerke ist der Caritas
Schweiz der Dezember als Sammlungs-
monat zugeteilt - orientierte das Hilfswerk
der Katholiken in der Schweiz «für Men-
sehen am Rande» schwerpunktmässig über
die Not der Strassenkinder in den Slums der

Dritten Welt und über Möglichkeiten, dieser

Not zu begegnen.

Not und Notlagen in aller Welt
Gleichsam als Hinführung zeichnete

Fridolin Kissling, Direktor der Caritas

Schweiz, ein Panorama der Not in der Welt.

Eben aus dem L/ßonon zurückgekehrt, den

er mit einer Delegation der Caritas Inter-
nationalis besucht hatte, begann er seine

Darlegung mit diesem leidgeprüften Land.

In der heutigen Situation würden die Schu-
len im Vordergrund stehen, weil die Schu-

lung der Kinder für die Libanesen die ein-

zige Hoffnung auf Zukunft sei; so komme
im Programm 1990 die Schulgeldhilfe vor
der medizinischen Versorgung und der Hilfe
zum Wohnungsbau. Besondere Sorge berei-

tet zurzeit £*/ Sa/vat/or, weil dort die Mit-
arbeiter besonders gefährdet sind, wie jeder
gefährdet ist, der sich für die Ärmsten ein-

setzt. Eine Trockenheit im Norden und
Osten /Ü/t/opi'e«.? und ein Ernteverlust von
40 bis 70% sogar auf der Hochebene

machen dieses Land von neuem zu einem

Katastrophengebiet. Neu und auf neue Wei-

se wird die Caritas auch mit der Situation in

Qsto/ropa konfrontiert; zum einen steigt die

Zahl der Hilfsgesuche, und zum andern sind

die schweren Anpassungsprobleme Folge
der Verschuldung.

Im Bereich der Inlandhilfe sprach Frido-
lin Kissling zwei Problemfelder als vordring-
lieh an: /reazrf z'n efe/- ScAwe/z und wa/mW/e
/Irwat Mrtß Ke/'sc/za/f/Mrtg. Die Caritas
Schweiz führt zurzeit über 30 Aufnahmezen-

tren für Asylanten, blickt aber auch auf ihr
lOjähriges Indochina-Engagement zurück.'
Die Beschäftigung mit der Armut in der

Schweiz - im Vordergrund stehen zurzeit die

Armut von Frauen' und die Verschuldung
durch Kleinkredite' - führte die Caritas zur
Erkenntnis: Die Existenzsicherung muss

wieder zentraler ins Bewusstsein gerückt
werden. Unvergleichlich mehr als für die

Schweiz gilt dies für die Länder der Dritten
Welt, aber auch für Osteuropa. In diesem

Zusammenhang steht auch die Petition der

grossen schweizerischen Hilfswerke «Ent-

wicklung braucht Entschuldung»'. Das

Verbindende der Not in der Schweiz und

im Ausland sieht Fridolin Kissling in den

Fbrze/rawge« der Gö/erverfe/Vang. Die

Strassenkinder in der Dritten Welt sind denn

auch typische Leidtragende solcher Ver-

Zerrungen.

Die Verschuldung trifft die Kinder
So stellte auch Peter Büchler, Mitarbeiter

der Auslandhilfe der Caritas Schweiz, die

' Dazu erschien eben als «Caritas Schweiz

Dokumentation» 3/89: In zwei Kulturen heimisch
werden. Zehn Jahre Indochinaflüchtlinge in der
Schweiz, 50 Seiten (zu beziehen bei: Caritas
Schweiz, Informationsdienst, Löwenstrasse 2,

6002 Luzern, Telefon 041-50 11 50; dort ist auch
ein Verzeichnis aller Publikationen und Aktions-
materialien der Caritas Schweiz erhältlich).

- SKZ 157 (1989) Nr. 23, S. 394 f. («Arme
Frauen in der Schweiz»).

' «Caritas Schweiz Berichte» 3/88: Neue

Wege zur Verschuldung - Durch «Plastikgeld» in
eine neue Armut? (Bezugsadresse: Anm. 1).

' SKZ 157(1989) Nr. 42, S. 633 f. («Gerechtig-
keit konkret: Entwicklung braucht Entschul-
dung»).

5. Die Elemente einer auf die Abschaffung der Todesstrafe
ausgerichteten Praxis
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Kindern in der Dritten Welt
Einzelspendern, Gemeinden, Pfar-

reien, privaten und öffentlichen Organi-
sationen, Kantonen und Bund stehen

vier Möglichkeiten offen, die Hilfe der

Caritas an Kindern in der Dritten Welt zu

unterstützen:
-Bel/rage er« efe Sa////??e/ateo//e// t/e/'

Ca/'/ïas o/zne TVewmwg tfes Fe/nven-

t/angst;werte; Die Mittel werden in die-

sem Falle für die vielen Aufgaben ver-
wendet, über die wenig publik wird, die

aber dennoch sehr zentral sind.

DecArwng von Koste/?, t//e der Ca/7fas

en/s/eAe« a?/s C/n/er^r/c/zi/ngen, /n/or-
//?af/o/?sa/7?e/t und »//ge/we/zzen Fezwa/-

(?//?gsA;os/e/?; Solche Spenden unterstüt-
zen die Struktur der Caritas, damit sie

ihre Hilfe effizient gestalten kann.

Be/träge m/Z dew Fe/vne/Ä «Soz/cd-

Zz/Z/e Drz'ZZe JFe/t» werden zur Hauptsa-
che für Kinder-Projekte in der Dritten
Welt verwendet. Es werden damit zum
Teil auch Projekte in der Invalidenhilfe,
in der Altenbetreuung und in der Men-
schenrechtsarbeit finanziert.

Wer vor allem Kinder-Projekte in der

Dritten Welt mit spezieller Berücksichti-

gung der Strassenkinder unterstützen
möchte, hat zwei Möglichkeiten:

Das PaZeasc/za/Zs/rz'og/'aw/zi da/' Ca-

r/tas; Das Programm entstand vor fünf

helfen - aber wie?
Jahren. Es konzentriert seine Hilfe auf
Projekte ausgewählter, vertrauenswür-
diger Partnerorganisationen, welche die

Arbeit mit armen Kindern ins Zentrum
stellen. Die Paten verpflichten sich, mo-
natlich einen Beitrag an eine Auswahl

von Patenschaftsprojekten in Haiti,
Brasilien, Bolivien, El Salvador, Uganda
oder Macao zu leisten. In einem Rechen-

schaftsbericht werden die Paten jährlich
über «ihr» Patenschaftsobjekt infor-
miert.

Das ParZ/ze/'sc/za/Zs/trogra/zz/zz will
Schweizer Spender und ausführende

Partnerorganisationen im Ausland en-

ger in Kontakt bringen. Dies geschieht
durch die Unterstützung spezifischer
Projekte der Caritas im Ausland. Bei

Angabe des Stichwortes «Kinder Dritte
Welt» erhalten die Schweizer Projekt-
partner eine Auswahl von Projekten,
welche sich der Kinderhilfe widmen. Der

Projektpartner wählt eines oder mehrere

Projekte zur Unterstützung aus und be-

stimmt den Spendenbeitrag. Caritas
Schweiz bemüht sich, den Spender über
den Werdegang des Projekts bis zu des-

sen Abschluss regelmässig zu informie-
ren. Projektpartnerschaften sind in be-

sonderer Weise geeignet für Institutio-
nen wie Kirchgemeinden, Vereinigungen
und Verbände.

Not der Strassenkinder in Lateinamerika in
den Zusammenhang der Verschuldungs-
und Schuldentilgungsproblematik.'' Die

Verschuldung Lateinamerikas - die aus

lateinamerikanischer Sicht anders aussieht

und zu berechnen ist als aus nordamerikani-
scher und europäischer - bzw. die Schulden-

tilgung, vor allem die vom IWF geforder-
ten Strukturanpassungsmassnahmen, haben

für die Volkswirtschaften verheerende Aus-

Wirkungen. Viele Betriebe mussten schlies-

sen, so dass heute rund 300 Mio. Menschen

ohne Arbeit sind, die durchschnittliche
Arbeitslosenquote 15% beträgt, in Bolivien

gar 50% erreicht und in Armenvierteln von
Grossstädten 50% übersteigt. Ohne Wäh-

rungsreserven drucken die Notenbanken

Geld, was eine entsprechende Inflation zur
Folge hat. Steigende Lebenshaltungskosten
und steigende Steuern bei sinkenden Sub-

ventionen und eingefrorenen Löhnen haben

unmittelbare Auswirkungen auf das Fami-

lienbudget. Rechnete man für 1980 mit 819

Mio. Menschen, die unterhalb der absoluten

Armutsgrenze lebten, so für 1985 bereits mit
881 Mio. Diese Menschen müssen ihre Ess-

und Arbeitsgewohnheiten ändern: den Fa-

milientisch mit der Gemeinschaftsküche

tauschen, Frauen müssen vermehrt einem

Erwerb nachgehen, Mehrfachbeschäftigun-
gen nehmen zu und Kinderarbeit wird zur
Überlebensnotwendigkeit. Von den unter
5jährigen Kindern leben 45% in absoluter
Armut - wegen Mangelernährung sterben

jährlich gar 40 000 -, die Hälfte aller Kinder
arbeitet regelmässig, manche bis zu 20 Stun-
den im Tag, und zwar auf der Strasse. So ste-

hen diese Kinder (und Jugendlichen) in ei-

nem dauernden Kampf um die Strasse, 5 bis

10% von ihnen sind ohne Familienverbin-
dung, so nimmt die Kinderprostitution und
die Verwicklung in den Rauschgifthandel

zu... Unter diesen Lebensumständen sieht -
und hat - die neue Generation keine Zu-
kunft. Später nannte Liselotte Bauer de

Barragan, Ärztin und Direktorin der Funda-
ciön San Gabriel, diese zerstörte Generation
eine «Bombe, da ist die Atombombe nichts

dagegen».

Kinder auf der Strasse,

Kinder der Strasse

Zunächst jedoch skizzierte Liselotte
Bauer den bolivianischen Kontext der Not
der Strassenkinder, die sie als Ärztin, vor al-
lern aber als Leiterin der Fundacion San

Gabriel - einer Trägerin von Strassenkinder-

Projekten in La Paz und Partnerorganisa-
tion der Caritas Schweiz - kennt. Von den 6

Mio. Einwohnern Boliviens sind 2,5 Mio.
Kinder im schulpflichtigen Alter; 1 Mio. be-

sucht die Schule keinen einzigen Tag, und
von jenen, die die Schule besuchen, verlas-

sen 92% sie zwischen dem 3. und 5. Schul-

jähr, so dass heute mit einem Anteil von
funktionalen Analphabeten an der Bevölke-

rung von über 60% zu rechnen ist. Diese

Schulabgänge seien insofern verständlich,
als die Schulprogramme für das tägliche Le-
ben nichts nützten und die Kinder auch des-

halb lieber einer Erwerbstätigkeit nachgin-

gen. Gleichzeitig würden sie sich damit aber

auch der Krankheit und der Gewalt ausset-

zen: Polizei und ordentliche Leute zum Bei-

spiel verscheuchten die Kinder von der

Strasse - die Erwachsenenwelt bringe den

Kindern das Fürchten bei.

Auf der Strasse können die Kinder aus
drei Gründen sein, meinte Liselotte Bauer.

Erstens um sie als Weg oder als Spielplatz zu
benutzen (auf unserer Welt dürften Kinder
eigentlich nur aus diesem Grund auf der

Strasse sein). Zweitens als Arbeitsplatz, weil
Kinder arbeiten müssen: Schuhe putzen,
Autos waschen, Gräber pflegen, verkau-

fen... Drittens als Lebensraum, weil eine

schlimme Familiensituation - der fehlende

Vater oder auch seine Trunksucht - die Kin-
der auf die Strasse vertreibt. Dort leiden die
6- bis 12jährigen am meisten unter Liebes-

mangel.

Die Projekte für diese Strassenkinder
setzen seit 1983 bei der Gesundheitspolitik
an, weil einerseits die Gesundheitspolitik
politisch nicht verdächtigt wird und weil es

anderseits Gesundheit für immer weniger
gibt. Und nicht nur Gesundheit, denn diese

Strassenkinder setzen die Zukunft der Drit-
ten Welt in Frage: Welches kann ihre Zu-
kunft sein, wenn eine ganze Generation aus-

fällt, wenn Menschen zu Gewalttätigkeit ge-

drängt werden?

Die Projekte für Strassenkinder in La
Paz umfassen Projekte, mit denen Kinder in
den Familien gefördert, mit denen gefährde-
te Kinder gestützt werden und eigentliche
Strassenkinder-Projekte. Besonders schwie-

rig sei die Arbeit mit den 12- bis 16-,

18jährigen Mädchen, die nachts von «On-
kein» zur Prostitution missbraucht werden.

Tagsüber, wenn sie sich in einem Haus der

Fundaciön aufhalten, fallen diese Mäd-
chen - die wirklich noch Kinder seien -

' Dr. Peter Büchler ist auch der Verfasser der
«Caritas Schweiz Dokumentation»: Wenn die

Strasse zur Heimat wird. Strassenkinder in den
Slums der Dritten Welt (Bezugsadresse: Anm. 1).



738

durch ihre Kindlichkeit auf - regressives Ver-

halten als Reaktion auf grosses Leiden. Die

Buben sähen, so ergab eine Erhebung in
Lima, als Ausweg immerhin noch die Ge-

wait, Guérillero sei ein für sie denkbarer
und möglicher Beruf geworden, die Mäd-
chen hingegen seien völlig ohne Zukunfts-
Perspektive, vor allem aber ohne Selbstiden-

tifikation als Frau, wüssten nicht, was eine

Frau sei. Hier stösst die Arbeit mit den

Strassenkindern an eine bittere Grenze:

«Wir wissen nicht, was wir machen sollen»,
erklärte Liselotte Bauer, alle psychothera-
peutischen Techniken nützten nichts. Was in
den Projekten hingegen getan werden kann

und auch getan wird, ist ein Vorgehen in
kleinen Schritten: ein offenes Haus anbie-

ten, das von der Polizei nicht betreten wer-
den darf, dann eine Übernachtungsmög-
lichkeit, Freizeitanimation, Vermittlung
auch handwerklicher Fertigkeiten Dabei

bestimmen den Tag die Kinder selber, weil
sie für das Heute die Verantwortung sehr

wohl selber wahrzunehmen wissen. Was ih-
nen abgeht, sind das Gefühl und das Ver-

ständnis für die Zeit. So liegt es an den

Erziehern und Erzieherinnen, diese Selbst-

Verantwortung im Blick auf die Zukunft zu

systematisieren.
Die Erfahrungen mit den Strassen-

kinder-Projekten hingegen werden wenig
systematisch reflektiert und ausgewertet -
dazu fehlt einfach das Geld. Selbst die Pro-

jekte können von den örtlichen Hilfsorgani-
sationen wie der Fundaciön San Gabriel
nicht allein finanziert werden. Sie brauchen
deshalb Partnerorganisationen wie die Cari-
tas SchweizT Äo//' Hfe/ôe/

6 Eine andere Partnerorganisation in Latein-
amerika, die Caritas im Nordosten Brasiliens,
wurde bereits vorgestellt in: SKZ 157 (1989)
Nr. 45, S. 682 ff.

Sich selber überzeugen,
um andere zu überzeugen
«Sich selber überzeugen, um andere zu

überzeugen»: Diese Worte, die im Zusam-

menhang mit dem Entschuldungsprojekt
der Hilfswerke geäussert wurden, waren
gleichsam die Grundlinie der Beratungen
des Priesterrates sowie des Rates der Dia-
kone und Laientheologen und -theolo-
ginnen, die am 24./25. Oktober 1989 unter
dem Vorsitz von Bischofsvikar Max Hofer
in Delsberg tagten. In Anwesenheit von
Weihbischof Martin Gächter, Generalvikar
Anton Cadotsch, Bischofsvikar Hermann
Schüepp und Kanzlerin Annelis Kurmann
berieten die Räte der hauptamtlichen Seel-

sorger und Seelsorgerinnen unter der Lei-

tung des Ausschusses pastoral sehr bedeut-

same Fragen: Thematik der Dekanatsfort-
bildungskurse 1991, Sterbebegleitung heute

- Aspekte aus christlicher Sicht, Busswei-

sungen der Schweizer Bischofskonferenz
und Entschuldungsprojekt der Hilfswerke
wie des Fastenopfers 1990.

Unter den Anliegen an die Bistumslei-

tung ist das Bedürfnis erwähnenswert, dass

der Diözesanbischof und Vertreter des Bi-

schofsrates jährlich wenigstens einmal an
einer der 39 Dekanatsversammlungen teil-
nehmen sollen. Weihbischof Martin Gäch-

ter nahm den Wunsch entgegen. Er wies auf
die Tatsache hin, dass bereits jetzt, wenn
Einladungen vorliegen, Mitglieder des Bi-
schofsrates an solchen Dekanatsversamm-
lungen oder Dekanatsfortbildungskursen
teilnehmen. Er versprach, in der Dekanen-
konferenz im Januar 1990 einen Vorschlag
zu unterbreiten, der sowohl den Möglichkei-
ten des Bischofs und des Bischofsrates als

auch den Bedürfnissen der Dekanate Rech-

nung trägt.

Dekanatsfortbildungskurse 1991

Die Basler Fortbildungskommission un-
terbreitete den Räten fünf Themenvor-
Schläge für die Dekanatsfortbildungskurse
1991. Diese Vorschläge wurden von der

Kommission aus 41 Themen ausgewählt, die

die Bereiche Verkündigung, Gemeinde, Kir-
che, Seelsorger/Seelsorgerin-Sein, Pastoral
und Gesellschaft betreffen. Andreas Im-
hasly, Leiter des Bildungszentrums Wisliko-
fen, erläuterte die von Arno Stadelmann,
dem Leiter der diözesanen Fortbildung, nä-
her umschriebenen fünf Themen:

1. Fundamentalismus - ein Ärgernis un-
serer Zeit.

2. Inhalt, Ziel und Form unserer Verkiin-
digung - alte und immer wieder neue Auf-
gäbe.

3. Spiritualität zwischen Resignation
und Hoffnung - Frage nach meiner Lebens-
form.

4. Wohlstand und Armut - Schweizer
sein 1991 für mich als Seelsorger und für
mich als Christen.

5. Glaube und Kultur menschlichen Le-
bens - Gestaltung des Glaubens nach aus-
sen.

In einer eingehenden Diskussion, in der

die Mitglieder der Räte auch die Meinungen
nicht anwesender Teilnehmer und Teilneh-
merinnen an den Fortbildungskursen ein-

brachten, wurden zwei Themenbereiche für
1991 als besonders geeignet betrachtet: Fun-
damentalismus sowie Wohlstand und Ar-
mut. Interessant war unter anderem, dass

sehr klar mit Fragen auf Schwachstellen im
Verhalten der Seelsorger und Seelsorgerin-
nen hingewiesen wurde: Wieweit tragen wir

Seelsorger und Seelsorgerinnen dazu bei,
dass der Fundamentalismus heute eine so

starke Strömung wird? Wie steht es mit un-
serer eigenen Anpassung an das, was gesell-
schaftlich gang und gäbe ist? Was hat der

Wohlstand auf mein eigenes Leben für einen

Einfluss? Die Räte fanden diese beiden The-
men für die Behandlung in der Fortbildung
notwendig. Dem Diözesanbischof empfah-
len sie, das Thema «Wohlstand und Armut»
1991 im Bistum Basel aufarbeiten zu lassen.

Die aktuellen Fragen über den «Fundamen-
talismus» können in einem zweiten Fortbil-
dungskurs, den einige Dekanate zusätzlich

zum obligatorischen Fortbildungskurs
durchführen, eingebracht werden.

Sterbebegleitung heute -
Aspekte aus christlicher Sicht
Eine Arbeitsgruppe der Schweizer Bi-

schofskonferenz bat die Räte zum «Entwurf
zu einem Grundlagenpapier: Sterbebeglei-

tung heute - Aspekte aus christlicher Sicht»

Stellung zu nehmen. Dr. Peter Schmid,
Pfarrer, Suhr, führte in das Umfeld, beson-
ders auf dem Hintergrund der Bewegung
Exit ein. P. Anton Eicher, Spitalseelsorger,
Bern, und Ivo Graf, Sektorleiter Sozialbe-
reiche der Abteilung Inlandhilfe, Caritas
Schweiz, Luzern, gaben ihre Stellungnah-
men zu den Ausführungen über «Schwer
krank sein - Sterben: Eine komplexe, her-
ausfordernde Situation» ab. Die Räte

stimmten im wesentlichen den sehr fundier-
ten Bemerkungen, die in Zusammenarbeit
mit Dr. Gabriel Looser, Spitalseelsorger,
Bern, entstanden sind, zu. Priester, Dia-
kone und Laientheologen und -theologin-
nen unterbreiteten der Arbeitsgruppe zu-
sätzlich einige Wünsche: Das Arbeitspapier
ist ebenfalls der Vereinigung der katholi-
sehen Spital- und Krankenseelsorger zu un-
terbreiten. Ferner ist mit der evangelisch-
reformierten Kirche Kontakt aufzunehmen,
da die Problematik auch diese Christen be-

trifft. Unklar war der genaue Adressat des

Papiers: Wenn die Bischofskonferenz ihre
Äusserungen primär an theologisch gebil-
dete Personen richtet, muss zusätzlich ein

Papier ausgearbeitet werden, das auch für
nicht theologisch gebildete Personen ver-
ständlich ist. Deutlicher ist auf die Sterbebe-

gleitgruppen, die es vielerorts gibt, hinzu-
weisen. Es scheint zu wenig berücksichtigt,
dass auch nicht ordinierte Seelsorger und

Seelsorgerinnen eigenverantwortlich in der
Krankenseelsorge tätig sind. Eine Hilfe der

Bischofskonferenz, wie Laientheologen
und -theologinnen Kranke und Sterbende

begleiten können, wäre ein Dienst: Da diese

Seelsorger und Seelsorgerinnen nicht ordi-
niert sind, gibt es grosse Schwierigkeiten,
wenn die Bischofskonferenz vor allem die

Feier des Buss-Sakramentes, der Kranken-
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Salbung und der Eucharistie als «Hilfe in

schwerer Krankheit» und als «sichere Zu-

sage Gottes, dass er den Menschen in dieser

Situation nicht allein lässt» empfiehlt.

Bussweisungen
Diözesanbischof Otto Wüst wollte den

Priesterrat sowie den Rat der Diakone und
Laientheologen und -theologinnen anhö-

ren, wie die Partikularnormen der Schwei-

zer Bischofskonferenz zum neuen Kirchen-
recht im Zusammenhang mit den Weisun-

gen über das Sakrament der Busse,

insbesondere über die Einzelbeichte und die

Bussgottesdienste mit Kollektivabsolution
angewendet werden sollen. Zusätzlich zu
den Räten der hauptamtlichen Seelsorger
wird der Diözesanbischof auch die Dekane,
die sich im Januar 1990 versammeln, dazu

befragen.
Weihbischof Martin Gächter führte an-

stelle des erkrankten Diözesanbischofs Otto
Wüst in die kirchenrechtlichen Kriterien
und die von den Bischöfen dazu herausgege-
benen pastoralen Leitlinien ein. Mit gros-
sem Interesse nahmen die Mitglieder der
Räte vor allem den historischen Überblick
über die Entwicklung der Bussordnung in
der Schweiz entgegen. Ausgangspunkt war
das 1970 von der Schweizer Bischofskonfe-
renz herausgegebene Pastoralschreiben
über «Busse und Beichte», das drei Wege
der Sündenvergebung vorsieht, die sich er-

ganzen: persönliche Umkehr (die immer
vorhanden sein muss), Gemeinde-Bussfeier
ohne sakramentale Lossprechung und Ein-
zelbeichte. Wichtige Abschnitte in der wei-
teren Entwicklung waren: die Veröffentli-
chung des neuen römischen Buss-Ritus

(1974), die «Weisungen der Schweizerischen
Bischofskonferenz über die Busse» (1974)
und das Pastoralschreiben «Busse und Buss-

Sakrament» (1982). Ein weiterer Hinter-
grund für die Beratungen waren die seiner-
zeit vom diözesanen Seelsorgerat erabeite-

ten Impulse über das Buss-Sakrament, zu
denen auch der Priesterrat Stellung genom-
men hatte.

Die Räte der hauptamtlichen Seelsorger
wurden zu folgenden Bereichen befragt:
Kriterien der Bischofskonferenz für die

Beurteilung, ob die vom Kirchenrecht gefor-
derten Bedingungen für die Erteilung der

Kollektiv-Absolution im Bistum Basel gege-
ben sind. Wie kann in Buss-Gottesdiensten
auf die Einzelbeichte hingewiesen werden?
Wie kann die Einzelbeichte im Bistum Basel

noch mehr als bisher gefördert werden, zum
Beispiel im Zusammenhang mit der Fir-
mung, der kirchlichen Trauung? Wie kön-
nen die Anliegen der Schweizer Bischöfe,
vor allem wie sie in den pastoralen Leitlinien
aufscheinen, im Dekanatsfortbildungkurs

1990 «Schuld und Versöhnung» beachtet

werden.
Die vielfältigen Antworten werden si-

cher von der Dekanenkonferenz ergänzt
werden. Trotzdem kann schon jetzt auf eine

Grundtendenz, die aufschien, hingewiesen

werden: Es ist tatsächlich ein «dauerndes

Anliegen», «noch besser zu erfassen, dass

das christliche Leben stets ein Weg der Be-

kehrung ist» (pastorale Leitlinien der

Schweizer Bischöfe). Dieser Weg der Bekeh-

rung geschieht in verschiedenen Formen.
Deshalb dürfen als sakramentale Formen
weder der Buss-Gottesdienst mit Kollektiv-
Absolution, der sehr viele Werte in sich birgt
und auch zur Einzelbeichte hinführt, noch

die Einzelbeichte «verkommen». Die Räte

wiesen vor allem auf die Tatsache hin, dass

heute bei vielen Gläubigen die «moralische

Unmöglichkeit» (Kriterien 2c), zur Einzel-

beichte zu gehen, vorhanden ist. Daher sind

vorerst alle Anstrengungen voll zu unter-

stützen, die Seelsorger und Seelsorgerinnen
befähigen, diese Glaubenden neu in die viel-

fältigen Formen, also auch in die Einzel-

beichte, einzuführen. Die Räte sind sehr

dankbar, dass 1990 der Fortbildungskurs
Gelegenheit gibt, die pastoralen Probleme

von Schuld und Vergebung grundlegend an-

zugehen. Das wird auch das unentbehrliche
Umfeld werden, auf dem die «pastoralen
Leitlinien» und die Partikularnormen im

Bistum Basel angewendet werden können.

Entschuldungsprojekt 1990

«Sich selber überzeugen, um andere zu

überzeugen», war der eigentliche Sinn, wes-

halb sich der Direktor des Fastenopfers der

Schweizer Katholiken, Ferdinand Luthiger,
und der Leiter des Ressorts Bildung, Dr. An-
ton Bernet-Strahm, bemühten, die Räte

über die Fastenopfer-Aktion 1990 einge-
hend zu informieren. Ferdinand Luthiger
gelang es, in die recht komplexen Fragen
über «Éntwicklung braucht Entschuldung»
einzuführen und so die Räte zu überzeugen,
dass es sinnvoll ist, sich für die gemeinsame

Petition von Brot für Brüder, Caritas, Fa-

stenopfer, Heks, Helvetas und Swissaid ein-

zusetzen. Dr. Anton Bernet-Strahm zeigte,
wie die Petition ganz konkret in der Pfarrei
umgesetzt werden kann an drei Einstiegen:
einem humanitären (die Verschuldung ist

eine gefährlichere Bombe als die Atom-
bombe), einem spirituellen (die Verschul-

dungsproblematik ruft nach Vergebung als

zentralem Punkt der christlichen Botschaft)
und einem pastoralen (Sammeln von Unter-
Schriften). Die rege benützte Diskussion

zeigte die Notwendigkeit, eine Auskunfts-
stelle für Seelsorger und Seelsorgerinnen ins

Leben zu rufen, die kompetent und sachge-

recht sowie möglichst unkompliziert auf

Fragen der Seelsorger und Seelsorgerinnen
im Zusammenhang mit dem Entschuldungs-
projekt Auskunft geben kann.

A/öjv //o/er

Hinweise

Junge Gemeinde:
Mystik und Politik
Der kirchlichen Jugendarbeit wurde in

den letzten Jahren immer wieder Einseitig-
keit vorgeworfen. Sie fördere vor allem die

Selbstverwirklichung und Kreativität der

Jugendlichen sowie ihr soziales und politi-
sches Lernen. Gegenüber dem gesellschafts-

politischen Engagement kämen die Glau-

bensvermittlung und die Hinführung zum
gottesdienstlichen Leben der Kirche zu kurz.
Dieser Vorwurf übersah jedoch, dass sich

die kirchliche Jugendarbeit nicht nur zuneh-
mend mit politischen Fragen beschäftigte,
sondern mit den Jugendlichen auch auf der
Suche nach neuen religiösen und kirchlichen
Ausdrucksformen war. An diesem Suchen

beteiligte und beteiligt sich auch die «Junge
Gemeinde», die sich selber als «Schweizeri-
sehe Kirchliche Jugendbewegung» versteht.

Ein Ergebnis dieser Suche sind die Leit-
linien der «Jungen Gemeinde», die die

Bundeskonferenz am 2./3. September 1989

in Einsiedeln verabschieden konnte. Auf
Wunsch der Kantonalleitungen, das heisst

der ehrenamtlichen jugendlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, sollten diese kein

umfangreiches Papier werden, sondern

kurz, einfach und in verständlicher Sprache
die wesentlichen Ziele ausdrücken. In drei
Punkten skizzieren sie nun das Selbstver-

ständnis, das «Profil» der «Jungen Ge-

meinde»:

«/. HA Jz/ge/zdverdtz/zd 5/Yzd wirdflw//
der dz/ge/zd. R7r 5Mc/zezz ö/t/zvezz Kozz/tzA? zzz

de/z dz/ge/zd/z'c/ze/7 z/zzd Jzzge/zdgrMp/ze/z z/zzd

vWr5e/ze/z zz/75 zzz/Y de/' Sz/Mtz/zozz der dz/ge/zd-

/z'c/zezz azzsez/zflzzder.- /zzz /zersözz/z'c/zezz ße-

rezc/z, z/z /Yr/zzzYze/Frez/ezY/HrdezY/Sc/zM/e z/zzd

/Tz der Gexe/Ac/ztz/?.

2. HA Azrc/z/zc/zer dz/ge/zdverdtz/zd A? m/75

dt/5 Re//'g/'ö5e zz/zd dt/5 A/zYtzrde/Yezz t//z ez'/zer

ge5c/zwz'5/er/zc/ze/z R7'rc/ze 5e/zr wz'c/zfz'g. Dt/r-
Z///Z 5Mc/ze/z wz'r zzt/c/z dz/gezzdge/'ec/z/ezz Z/z-

gö/zge/z ZMr c/zrA/d'c/zezz ßo?5c/ztz//, dtz/zz/7

yYz/zge Mez75c/ze/7 5z'c/z zzz z'/zr verwz/rzedz
M/zd de« G/tzMdezz z/z z'/zrezzz Lede/z er/tz/zrezz

A'Ö/777e/7.

3. D/'e Ferwzzrge/z/zzg z/z de/z z/ze/z5c/z-

gevvorde/ze/z Go?/ /zez'55? mmc/z z/zz/zzer Ftor/ez-

zztz/zzzze /tzr dz'e BYzrde zz/zd Rec/z/e der Mezz-

5c/zezz. Dori/zzz A? z/zz5e/zz /zo/zYz'5c/ze5£'zzgt/ge-
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/ne«/ azzs z/ezw G/ßzzAez? w/cA/z'g. D/ese S/zß/z-

zzzz/zg von Myrt/A zz/zt/ Po/z7/A verst/cAe/z wz>

atzs-gz/Aa/Ze/z.»

Diese Leitlinien sind insofern bereits
auch Profil, als sie in den angebotenen
Handreichungen wie Aktivitäten der «Jun-

gen Gemeinde» zum Tragen kommen. '

Dazu gehört in besonderer Weise der

Adventskalender, der in diesem Jahr «Licht-
blicke» zum Thema hat und dazu ermutigen
will: «Aufbrechen mit der Sehnsucht, dass

das Licht der Dunkelheit trotzt!» - Mit Wort
und Bild bietet jeder Tag auch ganz konkrete

Anregungen, wie im Advent Religiosität mit
Kopf, Herz und Händen gelebt werden

kann, und zwar eine Religiosität, die die

Innerlichkeit des Denkens und Fühlens nicht
von der Äusserlichkeit des (auch sozialen
und politischen) Handelns trennt. Während
der Adventskalender ein Begleiter eher für
den einzelnen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ist, ^ laden regionale Advents-
treffen und das bereits traditionelle Ranft-
treffen in der Nacht vom 16. auf den 17. De-
zember zu adventlicher Gemeinschaft ein.

Po// JFe/Ae/

' Zum Beispiel die «Junge Gemeinde Impul-
se» (vgl. SKZ 157 [1989], Nr. 46, S. 708: «Für einen
gemeindebildenden Gottesdienst»).

- Zu beziehen bei: Junge Gemeinde, Postfach
159, 8025 Zürich, Telefon 01-251 06 00.

' In Ergänzung zum Kalender bietet «Läbig»,
die Zeitschrift der Jungen Gemeinde, in der Aus-
gäbe 11-12/1989 Weihnachtsmenus, Geschenk-
ideen, Ideen für Gruppenrunden, Rorategottes-
dienst (Bezugsadresse: Anm. 1).

Alle Bistümer

Zum Hochschulsonntag 1989

Azz/rtz/ß/7 z/z'e ScAwezze/' Ka/AoA'Aezz

zzzgzzztrtez? t/er t/zi/vers//«/ Fre/Awrg
Die Universität Freiburg, unsere Univer-

sität, ist hundert Jahre alt. Die Vorhaben ih-
rer Gründer und all derer, die sie unterstützt
haben, vor allem der Bevölkerung von Frei-
bürg und auch der Schweizer Katholiken mit
ihren Bischöfen sind - oft über alle Erwar-
tungen hinaus - verwirklicht worden.

Die Universität Freiburg ist eine staatli-
che Universität. Sie ist auch zweisprachig
und missionarisch. Im Dienste an Studenten
aus aller Welt wird sie ihrer internationalen
Berufung gerecht und erfüllt damit eine

wichtige Mission. Sie muss unaufhörlich

nach Höherem streben. Gerade auch ihre

Theologische Fakultät ist herausgefordert.
Die Treue zum kirchlichen Lehramt soll ihr
ein Anliegen bleiben und sie soll sich offen
halten für Forschung und Wissenschaft in
unserer Zeit.

Im Sinne und Geist des Zweiten Vatika-
nischen Konzils hat die Universität vermehrt
Männer und Frauen auszubilden, die das

Licht und die Forderungen des Evangeliums
in die Welt der Naturwissenschaften, der

Kultur und der Politik hineintragen.
Dieses Ideal wird immer schwierig zu er-

reichen sein. Es ist unsere Pflicht, mit all den

Männern und Frauen zusammenzuarbeiten,
die mit uns die Verantwortung für die Uni-
versität tragen : mit dem Staat Freiburg, dem

Rektorat, den Professoren und auch all de-

nen, die auf vielfältige Weise ihren Beitrag
zum Universitätsbetrieb leisten.

Wir zählen einmal mehr auf die Frei-
gebigkeit unserer Diözesanen. Aufrichtig
dankbar für alles, was bis heute gespendet
worden ist, hoffen wir, dass aus Anlass die-

ser Hundertjahrfeier jeder entsprechend sei-

nen Möglichkeiten von neuem unsere Uni-
versität grosszügig unterstützen wird, im
geistlichen wie im materiellen Sinne.

P>/e ScAwezze/- ß/scAö/e

Aufruf der Schweizer
Bischofskonferenz
Ka/Ao/zAez? 7/7 z/erScAwe/z Ae/ezz /zzz-

z//e CArtrte/z z'zz z/ez" Sow/e/zzzz/ozz

Az77 /. ZJeze/zzAe/' 7959 /re/Ze/z s/cA z/er

/7e/7/ge Ka/er, Pa/zs/./oAa/zzze.S'Paz////., zzzzz/

z/er sovy/'e/zscAe S/aß/s- zzzzz/ Parte/c/ze/
M/cAae/ Goz-tascAow zzz e/zzezzz Gesp/'öcA
z/77 Ka/z'Aa«. DaAez .so// zzzz/er ßzzz/erezzz z//e

Sz/zzß/z'ozz z/er K/rcAezz z'zz z/er Sowye/wzzzozz,

vor a//ezzz ßz/cA z//e Frage z/er o///z/e//ez?
AzzerAezz/zzz/zg zzzzz/ IL7ez/erzz//a.sst//7g z/er

zzArß/z7AcA-A:a/Ao//scAezz KzrcAe, zur S/zrß-

cAe Ao/zz/zze/z.

Wir Schweizer Bischöfe rufen alle Ka-
tholiken in unserem Land auf, in den Sonn-

tagsgottesdiensten vom 26. November 1989

und an den folgenden Tagen für das gute
Gelingen dieses Treffens zu beten. Wir wol-
len damit auch einer von zahlreichen Gläu-
bigen der ukrainisch-katholischen Kirche
uns direkt nahegebrachten Bitte folgen und

uns dem Gebet für ihre Freiheit anschlies-

sen.
Das Recht auf freie Religionsausübung

für alle Christen in der Sowjetunion muss
ohne Einschränkung auch für die
ukrainisch-katholische Kirche gelten. Die-
sem Anliegen im Gebet zu gedenken, dient
unser Aufruf. Die Schweizer Katholiken
wissen sich damit auch mit den Bemühun-

gen von Papst Johannes Paul II. verbunden,

wenn sie in Solidarität mit allen Katholiken
in der Ukraine einer der sehnlichsten Hoff-
nungen der ganzen katholischen Kirche mit
ihrem Gebet Ausdruck verleihen.

Freiburg, 23.11.1989
P/'flS/z/zM/TZ z/ez'

ScAwe/zer ß/scAo/sAozz/erezzz

Liturgische Kommission der Schweiz

Unter dem Vorsitz von Abt Dr. Georg
Holzherr, Einsiedeln, hat die Liturgische
Kommission der Schweiz (LKS) am 20. No-
vember 1989 in Zürich einen regen pastoral-
liturgischen Erfahrungsaustausch gepflegt.
Dieser betraf unter anderem: das an Pfing-
sten 1989 erschienene Schreiben von Papst
Johannes Paul II. zum 25. Jahrestag der

Veröffentlichung der Liturgiekonstitution
des II. Vatikanischen Konzils. Die Vertreter
aller Sprachgebiete in der Schweiz stellten

fest, dass Papst Johannes Paul II. sich ganz
hinter die vom Konzil angeordnete liturgi-
sehe Erneuerung stellt. Deshalb eignet sich

dieses Dokument für die auch in der Schweiz

immer noch dringend notwendige liturgi-
sehe Bildung. In diesem Zusammenhang
wurde mit Freude festgehalten, dass sehr

viele Laien, Frauen und Männer, sich zu-
sammen mit Priestern ständig in den Dienst
der Liturgie stellen und so mithelfen, die Ii-

turgische Erneuerung im Sinne des Konzils
in die Tat umzusetzen. Das päpstliche
Schreiben kann als Aufmunterung und
Dank von all jenen verstanden werden, die

in den Pfarreien und fremdsprachigen Mis-
sionen aktiv die Liturgie mitgestalten.

Drei pastoral-liturgische Aufgaben wer-
den an die Hand genommen:

Die Erarbeitung einer pastoralen Hilfe
für die Feier der Fastenzeit und Ostern in
Seelsorgeverbänden, in denen ein Priester
für mehrere Pfarreien die Pfarrverantwor-
tung wahrnimmt. Als Grundlage werden die

Ordinariate, bzw. die Pastoralämter, die

bisherigen Erfahrungen in solchen Pfarrei-
enverbänden sammeln. Pastorale Hilfen
sollen ferner für die Taufpraxis (vor allem

zur Vermeidung des aufkommenden «Tauf-
tourismus») und die Feier von «Jahrzeiten»
vorbereitet werden.

Die LKS verabschiedete gesamtschwei-
zerische Richtlinien über «Konzerte z'zz K/r-
c/ze/7», die anfangs 1990 veröffentlicht wer-
den.

Mit Genugtuung nahm die Kommission
das Erscheinen von «Le/Z/zTz/ezz /zzr z/ezz ßßiz

7zz7</ z//e Azzsges/a//MZ7g vo/7 gortes-z/ze/zs///-

cAezz Päzz/zze/z» und «Lez/A'/zzezz /Zzr z/z'e zzze-

<//ß/e ÜAertragzz/zg vozz go/Zes'z//ez7S///cAez7

Fe/erzz» zur Kenntnis. Bei der Erarbeitung
der verschiedenen Gesichtspunkte für die

/AmtlicherTeil
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Radio- und Fernsehgottesdienste haben
auch Fachleute aus der deutschen Schweiz
mitgearbeitet.

Bistum Basel

Stellenausschreibung
Die vakante Pfarrstelle von NeB/ko«

(LU) wird zur Wiederbesetzung ausgeschrie-
ben. Interessenten melden sich bis zum
19. Dezember 1989 beim diözesanen Perso-

nalamt, Baselstrasse 58, 4501 Solothurn.

Bistum Chur

Ernennung
Diözesanbischof Dr. Johannes Vonder-

ach ernannte
/l /o/s B/ss/g, bisher Pfarrer in Gurtnellen

Dorf, zusätzlich zum Pfarr-Provisor von
Gurtnellen Wiler.

Kollekten-Pfarreien 1990

Geistliche, die im Jahre 1990 für ihre
finanzschwachen Pfarreien bzw. Seelsorge-
Orte kollektieren möchten, sind gebeten,
dies der Bischöflichen Kanzlei, Hof 19, 7000

Chur, bis 15. Januar 1990 schriftlich mitzu-
teilen. Um eine möglichst gerechte Zuwei-

sung von Kollekten-Pfarreien zu erreichen,
muss die Anmeldung folgende Angaben
enthalten:

a) für welchen Zweck kollektiert wird;
b) welches Ergebnis bei den allenfalls

schon in diesem Jahr durchgeführten Kol-
lekten in den einzelnen Pfarreien erzielt
wurde;

c) in welchen von diesen Pfarreien eine

Hauskollekte stattfand;
d) in welchen von den zugewiesenen

Pfarreien die Kollektierung unterblieb, und

warum.
Nach Möglichkeit werden die besonderen

Wünsche der Antragsteller berücksichtigt.

Collette per parrocchie povere nel 1990

Parroci che intendono fare delle collette
fuori parrocchia nel 1990 sono pregati di

annunciarsi in iscritto alla Cancelleria Ve-

scovile, Hof 19,7000 Chur, entro il 15 gennaio
1990. Per un'equa distribuzione e per poter
decidere sulla reale nécessita delle collette si

deve:

a) Indicare dettagliatamente il motivo
delle collette.

b) Se nel 1989 si è già collettato si voglia
indicare 1) dove 2) risultato delle singole
collette.

c) Se vennero fatte collette anche di casa

in casa o meno.

Voranzeige

Priesterjubilaren-Treffen 1990

Das Priesterjubilaren-Treffen 1990 wird
am Montag, 9. Juli 1990 im Priesterseminar
St. Luzi in Chur stattfinden. Das Treffen
beginnt mit der hl. Eucharistiefeier um 10.30

Uhr in der Seminarkirche, um 12.15 Uhr ist
das Mittagessen im Speisesaal des Priester-
seminars. Die Liste der Jubilare wird zu
einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Die

persönlichen Einladungen werden rechtzei-

tig an die einzelnen Jubilare direkt versandt.

B/sc/tö/7/c/te Ärwz/e/, Chur

Verstorbene

Karl Koch, alt Pfarrer,
Rapperswil
Am Nachmittag des 16. Juli starb im Spital

Uznach an den Folgen eines Herzinfarktes, den er
vier Tage vorher erlitten hatte, alt Pfarrer Karl
Koch, Résignât in Rapperswil. Es hatte gute
Hoffnung bestanden, dass dem fast 80jährigen
Priester mit einem Herzschrittmacher geholfen
werden könnte. Er war guten Mutes und plau-
derte mit seinen Schwestern, die ihn im Spital be-
suchten. Doch ehe der Tag zur Neige ging, holte
Gott seinen Diener heim.

Karl Koch war am 15. April 1910 als jüngstes
von drei Kindern der Familie Karl Koch-
Bachmann geboren worden und in Henau aufge-
wachsen. Dort besuchteer die Primär- und im be-
nachbarten Niederuzwil die Sekundärschule. Als
Ministrant fand er eine innere Beziehung zu Litur-
gie und Kirche. Offenbar spürte er schon früh die
Berufung zum Priestertum. Deshalb trat er zu-
nächst bei den Benediktinern in Einsiedeln, später
bei jenen in Samen in die Klosterschule ein. Das

Theologiestudium absolvierte er in Freiburg. Am
2. April 1938 wurde er in St. Gallen zum Priester
geweiht. Es war wohl die letzte Priesterweihe des

bald darauf verstorbenen sechsten St. Galler Di-
özesanbischofes Aloisius Scheiwiler. Am 1. Mai
1938, am zweiten Sonntag nach Ostern, wie es da-
mais für die St. Galler Diözesangeistlichen üblich
war, feierte Karl Koch seine Primiz in der Pfarr-
kirche Henau.

Das priesterliche Wirken übte der Neupriester
zunächst in der nicht allzuweit entfernten Pfarrei
Niederbüren aus. Von 1948 bis 1956 war er Ka-
plan in Degersheim. Dann zog er für 15 Jahre
nach Jona. Dort erlebte er, wie das einstige Bau-
erndorf immer mehr zu einem Zentrum für Ge-
werbe und Industrie wurde. Karl Koch leistete
seine priesterlichen Dienste überall gewissenhaft
und pflichtbewusst, sei es im Religionsunterricht,
in der Verkündigung, in der Liturgie, im persönli-
chen Gespräch, auch im Bereich der Diakonie.
Der Einsatz für Ärmere und Benachteiligte lag
ihm besonders am Herzen. Nicht alle Bemühun-
gen waren erfolgreich - das musste auch er wie so-

zusagen jeder Priester spüren. Er wusste sich aber
immer einbezogen in die Güte und Barmherzig-
keit Gottes; er wusste um die eigene Unzulänglich-
keit und Unvollkommenheit.

1971 übernahm Karl Koch als Pfarrektor die

Leitung der Pfarrei Bürglen (TG) im Bistum Ba-
sei. Neun Jahre später, als er bereits im achten Le-
bensjahrzehnt war, legte er die pfarramtlichen
Verpflichtungen nieder und zog als Résignât nach

Rapperswil. Mit seinen zwei Schwestern zusam-
men verbrachte er dort den Lebensabend. Er
freute sich Uber das geruhsamere Leben, lebte in
der stillen Zurückgezogenheit, stellte sich aber,
besonders während der Pfarrvakanz in Rappers-
wil, immer wieder für Aushilfen zur Verfügung.
Täglich feierte er in der Pfarrkirche die heilige
Messe, entweder allein oder in Konzelebration
mit dem heutigen Stadtpfarrer. Gerne nahm er an
den Anlässen des Dekanates teil - bisweilen unter-
nahm er auch grössere Reisen, um fremde Kultu-
ren und andere Lebensarten zu erforschen. Sein
goldenes Priesterjubiläum, das auf die Oster-
nacht 1988 fiel, wollteer in aller Stille feiern. Von
einem Schlaganfall, der diesem Anlass vorausge-
gangen war und ihm, mindestens zeitweise, die
Sprache raubte, erholte er sich wieder recht gut.

Sein Leben lang war Karl Koch darum be-
müht, die Menschen zum Angesicht Gottes zu
führen, sagte Dekan Hans Ricklin bei der Beerdi-
gung im Priesterfriedhof Rapperswil zwischen
dem Schloss und der Stadtkirche, wo seit 110 Jah-
ren nun der achte Priester seine letzte irdische Ru-
hestätte gefunden hat. Dekan Ricklin fuhr fort:
«Die Gewissheit, dass sich an Karl Koch vollendet
hat, wofür er gelebt, gebetet und gearbeitet hat,
ist unsere Freude und Zversicht in dieser Stunde,
in der wir seinen gebrochenen Leib der geweihten
Erde anvertrauen.» T/vto/rfS. Stortß/7/

Die Mitarbeiter dieser Nummer

Dr. Alberto Bondolfi, Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Sozialethik der Universi-
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Arnold B. Stampfli, lie. oec. publ., Informations-
beauftragter, Klosterhof 6b, 9000 St. Gallen
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Neue Bücher

Die Orationen der Sonntage
und Hochfeste
Klemens Richter, Höre unser Gebet. Betrach-

tungen zu den Orationen der Sonntage und Hoch-
feste des Herrn, Matthias-Grünewald-Verlag,
Mainz 1988, 136 Seiten.

Seit der Einführung des neuen Messbuches
hat sich das homiletische Interesse besonders auf
die Schriftlesungen konzentriert und dazu eine
Fülle von Auslegungen und Betrachtungen vorge-
legt. Die übrigen Texte der Messe (Hochgebete,
Präfationen, Tagesgebete, Gabengebete und
Schlussgebete) fanden bis jetzt kaum Beachtung;
und doch wird eine Messfeier auch von ihnen mit-
geprägt. Klemens Richter, Ordinarius für Litur-
giewissenschaft an der Universität Münster in
Westfalen, hat ein Jahr hindurch in der Zeitschrift
«Christ in der Gegenwart» die Orationen der
sonntäglichen Messfeiern erschlossen und medi-

tiert. Diese Betrachtungen sind nun nochmals
überarbeitet im vorliegenden Band gesammelt.
Der Autor lässt in diese Abhandlungen viel
Grundsätzliches über die Liturgie einfliessen. Die
in der Liturgiegeschichte verankerte Darstellung
gibt eine willkommene Gelegenheit zu theologi-
scher Weiterbildung und Vertiefung.

Leo LYf/m

Religiös erziehen
Gregor Tischler, Sensibel werden - religiös er-

ziehen, Kösel Verlag, München 1988, 158 Seiten.
Der Autor, als Laientheologe Religionslehrer

an den höheren Schulen der traditionsbewussten
bayerischen Kleinstadt Donauwörth, wo vor dem
Dreissigjährigen Krieg konfessionelle Intoleranz
Geschichte machte, ist wie so viele Eltern und Seel-

sorger betroffen von der Tatsache, dass die Weiter-
gäbe des Glaubens an die kommende Generation
offensichtlich nicht mehr funktioniert. Auch er
nimmt dieses Phänomen nicht auf die leichte
Schulter. Aber er hat genug Erfahrung, dass er

weiss, dass vermehrter Religionsunterricht oder
festere Betonung religiöser Pflichten kaum geeig-
net ist, junge Leute wieder in die Kirchen hinein zu
bringen. Der Pluralismus ist Tatsache, mit der

man rechnen muss. Man kann nicht einen inzwi-
sehen verlorengegangenen Zustand der Uniformi-
tat wiederherstellen. «Katholische Restauration»

taugt auch da nichts. Es gilt, das Ziel jeder religio-
sen Erziehung ins Auge zu fassen, den Menschen

zur Fülle des Lebens zu führen (Joh 10,10). Der
Weg dorthin kann nur die Liebe sein, eine Liebe,
die konkret lebbar und erfahrbar ist. Erziehen
heisst in diesem Verständnis, Menschen sensibel
machen für die Schöpfung, den Mitmenschen und
für die religiösen Tiefendimensionen. Das enga-
gierte Buch plädiert leidenschaftlich dafür, trotz
negativer Erfahrungen, die religiöse Erziehung
nicht einzustellen. Engagiert und doch nicht sek-

tiererisch aufdringlich wirbt er auch um das Ver-
ständnis für neue Strömungen und Ansichten
(Aspekte feministischer Theologie, positive Ein-
Stellung zu Sinnlichkeit und Erotik). Durch diese

aktuellen Bezüge wird die Auseinandersetzung
mit diesem aufgeschlossenen Buch erst recht anre-
gend. Leo ßr//«

Pfarrei St. Konrad, Zürich

Wir suchen eine(n)

Jugendarheiter(in) oder
Katecheten(-in)
für die Aufgabenbereiche:
- Jugendarbeit
- Religionsunterricht Mittelstufe/Oberstufe

Das bestehende Seelsorgeteam freut sich auf eine(n) Mitarbeiter(in),
der/die gerne mit jungen Menschen den Einsatz für die Kirche wagt.
Die Besoldung richtet sich nach der Anstellungsordnung der römisch-
katholischen Körperschaft des Kantons Zürich.

Interessenten(-innen) wenden sich bitte an Pfarrer August Durrer,
Fellenbergstrasse 231, 8047 Zürich, Telefon 01 -492 29 00

Sakristan sucht Stelle als

Mesmer

Angebote an
Telefon 064-71 16 29

Das grosse Fest
Eine ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte

Anstelle der Hirten sind es in dieser Weihnachtsgeschichte drei

Cowboys, die von einem seltsamen, hellen Licht überrascht
werden und sich entschliessen, ihm durch die Berge, Steppen
und Wüsten des «Wilden Westens» entgegenzureiten.

50 Dias, Tonkassette 18 Min., Textheft: Fr. 95.-
Videokassette: Fr. 85.-

Leobuchhandlung
Gallusstrasse 20, 9000 St. Gallen

Wir suchen für mehrere Jahre im Vollamt

Sekretär/in für Katholische
Gesangbuchkommission
Als berufliche Voraussetzungen erwarten wir:
- Befähigung zur Koordination
- bürotechnischer Umgang (Schreibmaschine, Arbeit mit PC)

- musikalische Kenntnisse
- Grundkenntnis der Gottesdienstpraxis

Wir bieten einen vielseitigen und interessanten Wirkungsbereich im
Dienste der Kirche. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen wollen Sie bitte
bis 31. Dezember 1989 richten an: Dr. Franz Demmel, Präsident der
Katholischen Gesangbuchkommission, Gertrudstrasse 61, 8003 Zürich

In unserer Pfarrei Bramboden, Kanton Luzern, ist infolge Wegzugs unse-
res Pfarrers das guterhaltene Pfarrhaus frei für einen

Diözesan- oder Ordenspriester
der uns regelmässig in der St.-Antonius-Kirche Gottesdienst hält. Bram-
boden liegt 1050 m ü. M. in sonniger, ruhiger Lage und hat rund 100 Ein-
wohner. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sind Sie bei uns willkom-
men und melden sich bei: Kath. Kirchgemeinde, 6167 Bramboden,
Telefon 041-7613 30

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055-752432

radio
Vatikan

tgl. 7.30 Uhr Lateinische Messe
16.00 Uhr Nachrichten (deutsch)
20.40 Uhr Lateinischer Rosenkranz

Tonbild zur Weihnachtszeit
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HERBST 1989

EINBLICK IN DEN
SCHWEIZER
KATHOLIZISMUS
In 16 verschiedene Themenbe-
reiche übersichtlich gegliedert,
vermittelt die handliche und
leicht verständlich geschriebe-
ne Broschüre auf 80 Seiten ein
aktuelles und umfassendes Bild
der Kirche Schweiz. Dabei bil-
den die Ausländerbelange ei-
nen besonderen Schwerpunkt.
Durch übersichtliche Tabellen,
Grafiken, Angaben zu weiter-
führender Literatur und ein
Verzeichnis mit den gebräuch-
lichsten Abkürzungen wird die
Broschüre zu einer praktischen
Arbeitshilfe und zum unent-
behrlichen Nachschlagewerk
für alle kirchlich interessierten
Kreise.

AD//' UV'z'üe/.'

.S'chznczAer

Aetz/e - .SYm/Zwren,
Org<« n z'scz//onun t/er römbch-
Zcz/üo/zkcben Kz'rche
<S0A, br., Fr. 74. <50

ZSB/V 3-S5S2 7-0SD-.9

Erhältlich im Buchhandel

NZN
am

i i
Telefon
Geschäft 081 225170

Richard Freytag

CH-7012 FELSBERG/Grb.

FELSBERG AG
Kath. Kirchgemeinde Hergiswil am See (NW)

Unsere Pfarrei zählt zirka 3500 Katholiken. Infolge
Wegzug einer Katechetin auf Ende April 1990, die
bei uns im Vollamt mitgearbeitet hat, suchen wir auf
Anfang Mai 1990 oder nach Übereinkunft eine(n)

Katechetin/Katecheten
im Vollamt

Aufgabenbereich:
- Religionsunterricht Ober- und Mittelstufe
- Mitarbeit im Pfarreiteam

- Vorbereitung von Kinder-, Jugend- und Familien-
gottesdiensten

- Begleitung der Gruppe für voreucharistische Got-
tesdienste

- Begleitung der Elternbriefgruppen
- Mitarbeit im Pfarreisekretariat

Erwünscht sind:

- Ausbildung als Katechet(in)
- Teamfähigkeit und Einsatzfreude

Auskunft erteilen:
Pfarrer Josef Zwyssig, Telefon 041 -95 27 30, oder
Berta Blättler, Kirchenrat, Telefon 041-95 19 10

Rauchfreie

Opferlichte
in roten, farblosen oder bernsteinfarbenen Be-

ehern können Sie jederzeit ab Lager beziehen.
Unsere Becher sind aus einem garantiert umweit-
freundlichen, glasklaren Material hergestellt und

können mehrmals nachgefüllt werden.

Verlangen Sie bitte Muster und Offerte!

KERZENFABRIK SURSEE
6210 Sursee Telefon 045 - 2110 38

Rolf Weihe!

< veizer
- Kôtfiolizismus

heute
I Strukturen, Aufgaben,

Organisationen
der römtsT.h-katholisclten. Kirche



744

Wir haben unsere auserlesene Auswahl an

schönen Kultgegenständen
ergänzt und erweitert mit

feingearbeiteten Messkelchen
in antikem wie auch modernem Design; kunstvoll hand-
gearbeitete Ausführung in wunderschönem Material.

Prächtige Tabernakel und
Monstranzen

mit reichen Ornamenten - in jedem Stil.

Ebenso bieten wir eine grosse Auswahl an

handgeschnitzten Madonna-Statuen
und Heiligendarstellungen

Kopien von Kunstwerken alter Meister sowie zeitgenös-
sische Wiedergaben.

Grosse Auswahl an gediegenen geschnitzten

Weihnachtskrippen
mit künstlerisch wertvollen Figuren in jeder Stilart. Grösse
der Figuren bis zu einem Meter.

RICKEN
BACH
ARS PRO DEO

EINSIEDELN
Klosterplatz
0 055-53 27 31

Filiale Hirzen
intern 5

LUZERN
ARS PRO DEO
bei der llofkirche
0 041 -51 33 18

Benötigen Sie zur Unterhaltung oder Filmerziehung einen neuen

Tonfilm-Projektor 16 mm Marke Bauer

so verlangen Sie unverbindlich eine günstige Offerte.

Cortux-Film AG, Rue de Locarno 8, 1700 Fribourg, Telefon 037-
22 58 33 (Wir nehmen evtl. Ihren alten Projektor an Zahlung.)
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KERZEN
EINSIEDELN
0 055 532381

Junger
Sakristan
sucht auf Frühjahr 1990 neuen
Wirkungskreis in Zürich oder
Umgebung. Mithilfe auch in der
Liturgie erwünscht sowie gute
Zusammenarbeit.
In kleiner Pfarrei auch 50%
Sakristan- und 50% Sekreta-
riatsarbeit möglich.

Schriftliche Anfragen unter
Chiffre 1570 an die Schweiz.
Kirchenzeitung, Postfach 4141,
6002 Luzern

of
ORBIS-REISEIM
9001 St. Gallen, Bahnhofplatz 1

Tel. 071-22 21 33

Grundsätzlich organisieren wirfürSiejede Reise: ob
Sie alleine oder mit einer Gruppe, Pfarrei oder ande-
ren Institution etwas unternehmen möchten.
Unsere traditionellen Schwerpunkte behalten wir
bei: Flugwallfahrten nach Lourdes, Rom, Griechen-
land-Türkei, Spanien usw.

Neu sind:

Ägypten
im Zeichen von Osiris, Kreuz und Ffalbmond
...ein ganz besonderes Programm fur christli-
che Gruppen - nicht vergleichbar mit anderen
Rundreisen - Sie sind zur (fast kostenlosen) Teil-
nähme an unserer Studienreise eingeladen!

• Camino de Santiago
unterwegs auf dem Pilgerweg nach Santiago

de Compostela in Nordspanien -
der Jakobsweg!

Zwei Studienreisen für traditionelle Reiseziele sind
in Planung:

Türkei
Auf den Spuren des Apostels Paulus

• Heiliges Land
Israel und Palästina...
gerade heute wichtig und nötig - Unterstützung
der christlichen arabischen Partner und Mit-
menschen.

Bei den Studienreisen sind die Plätze beschränkt. -
Verlangen Sie weitere Informationen und Unter-
lagen. Rufen Sie an!

ORBIS-REISEN
Reise- und Feriengenossenschaft
der Christlichen Sozialbewegung


	

